
604 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

20. 7. 1955. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom , wo-I c) zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen 
mit Bestimmungen über das Wehrwesen er-, , und Unglücksfällen außergewöhnlichen 

lassen werden (Wehrgesetz). I Umfanges; . 

Der Nationalrat hat beschlossen: in den Fällen der lit. bund c insoweit, als die 
gesetzmäßige bürgerliche Gewalt die Mitwirkung 

1. A 11 g e m ein e s. des Bundesheeres in Anspruch nimmt. 

§ 1. W eh r s y s te m. (2) Die Behörden und Organe des Bundes, der 
Länder und Gemeinden sind innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches berech~igt, die Mitwirkung 
des Bundesheeres zu den im Abs. 1 lit. bund c 
genannten Zwecken unmittelbar in Anspruch zu 
nehmen. 

(1) Jeder männliche österreichische Staatsbürger 
ist nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes wehr­
pflichtig. 

(2) Das Bundesheer als die bewaffnete Macht 
der Republik österreiCh wird auf Grund der all­
gemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. 

(3) Das Bundesheer (Präsenzstand) setzt sich 
zusammen 

a) aus den Wehrpflichtigen, die zum Präsenz­
dienst einberufen sind, 

b) aus den Wehrpflichtigen, die sich freiwillig 
zu einer längeren als der gesetzlich fest­
gelegten Präsenzdienstzeit verpflichten, und 

c) aus Berufsoffizieren. 

(3) Selbständiges militärisches Einschreiten zu 
den im Abs. 1 lit. bund c genannten Zwecken 
ist nur zulässig, wenn 'entweder die zuständigen 
Behörden durch höhere Gewalt außerstande ge­
setzt sind, das militärische Einschreiten herbei­
zuführen, und bei weiterem Zuwarten eine Ge­
fährdung der verfassungsmäßigen Einrichtungen 
oder ein nicht wieder gutzumachender Schaden 
für die Allgemeinheit eintreten würde oder 
wenn es sich um die Zurückweisung eines tät­
lichen Angriffes oder um die Beseitigung eines 
gewalttätigen Widerstandes handelt, die gegen 
eine Abteilung des Bundesheeres gerichtet sind. 

(4) ,Die Angehörigen des Bundesheeres (Solda­
ten) sind Offiziere, Unteroffiziere, Chargen und 
Soldaten ohne Chargengrad (Wehrmänner). Die 
Offiziere sind Berufs- oder Reserveoffiziere, 
Unteroffiziere sind zeitverpflichtete oder Reserve-
unteroffiziere, Chargen sind zeitverpflichtete § 3. 0 b erb e feh I und Ver füg u ng s-

r e c h t übe r das B und e s h e e r. oder Reservechargen, Wehrmänner sind Wehr-
männer des Präsenzstandes, zeitverpflichtete und (1) Den Oberbefehl über das Bundesheer führt 
Wehrmänner des Reservestandes. der Bundespräsident. 

(5) Der Stand an Chargen wird aus dem Stand I .(2) Soweit nicht nach den folgenden Bestim-
entsprechend ausgebildeter Soldaten ohne Char- mungen der Bundespräsident über das Bundes­
gengrad, der Stand an Unteroffizieren aus ent- heer verfügt, steht die Verfügung dem zuständi­
sprechend ausgebildeten Chargen und der Stand gen Bundesminister innerhalb der ihm von der 
an Offizieren aus entsprechend ausgebildeten Bundesregierung erteilten Ermächtigung zu. 
Unteroffizieren gebildet und ergänzt. ' 

4. Aus ü b u n g der B e feh I s g e wal t 
und Ver a n t w 0 r t I ich k e i t. 

(6) Den Zwecken des Bundesheeres ' dient die § 
Heeresverwaltung. Die Angehörigen der Heeres­
verwaltung sind Beamte und Vertragsbedienstete. , (1) Der zuständige Bundesminister übt die Be­

fehlsgewalt über die Kommandos, Truppen, Be­
hörden, militärischen Dienststellen und Heeres­
anstalten grundsätzlich durch deren Komman­
danten oder Vorstände aus, die ihm für ihre 
Tätigkeit im Wege ihrer Vorgesetzten verant­
wortlich sind. 

§ 2. Z w eck des B und e s h e e res. 

(1) Das Bundesheer ist bestimmt: 
a) zum Schutz der Grenzen der Republik, 
b) zum Schutz der verfassungsmäßigen Ein­

richtungen sowie zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sicherheit im Inneren über­
haupt und 

(2) Die militärische Führung und die Leitung 
der Ausbildung obliegen nach den Weisungen 
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des zuständigen Bundesministers den Komman- men, zu prüfen und über ihre Erledigung Emp-
danten. fehlungen zu b\!schließen. 

§ 5. L a n des ver t eid i gun g s rat. 

(1) Beim Bundeskanzleramt wird ein Landes­
verteidigungsrat errichtet. Dem Landesverteidi­
gungsrat gehören der Bundeskanzler, der Vize­
kanzler, der zuständige Bundesminister, die je­
weils zur Beratung des sachlich beteiligten Bun­
desministeriums heranzuziehenden Bundesmini­
ster (Staatssekretäre), der Leiter des Amtes für 
Landesverteidigung im Bundeskanzleramt, der 
Generaltruppeninspektor und zwei Vertreter der 
im Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen 
politischen Parteien, die von diesen Parteien im 
Verhältnis ihrer Vertretung im Hauptausschuß 
des Nationalrates zu entsenden sind, an. Der 
Vorsitz und die Einberufung des Landesverteidi­
gungsrates obliegt dem Bundeskanzler. 

(2) Der Landesverteidigungsrat kann nach Be­
darf Sachverständige zur Beratung besonderer 
Fragen heranziehen. 

(3) Der Landesverteidigungsrat ist in Fragen 
militärischer Angelegenheiten zu hören, die nach 
Ansicht des Bundeskanzlers (des Vizekanzlers, 
des zuständigen Bundesministers) von grundsätz­
licher· Bedeutung sind, sowie in solchen Angele­
genheiten, die über die Zuständigkeit des Bun­
.deskanzleramtes (zuständigen Bundesministe­
riums) hinausgehen. 

(4) Dem Landesverteidigungsrat obliegt ferner 
die Ausarbeitung von Empfehlungen für Maß­
nahmen in militärischen Angelegenheiten. 

(5) Dem Landesverteidigungsrat als ganzem 
steht das Besuchsrecht bei allen Truppen, Stäben, 
Schulen, Anstalten und sonstigen Einrichtungen 
des Bundesheeres zu. 

(6) Die GesChäftsordnung des Landesverteidi­
gungsrates erläßt die Bundesregierung durch Ver­
ordnung, die der Zustimmung des Hauptaus­
schusses des Nationalrates bedarf. 

§ 6. B e s c h wer d e kom m iss ion i n 
m i 1 i t ä r i s ehe n A n gel e gen h e i t e n. 

(1) Beim zuständigen Bundesministerium wird 
eine Beschwerdekommission in militärischen An­
gelegenheiten eingerichtet. Der Beschwerdekom­
mission gehören der zuständige Bundesminister 
als Vorsitzender und vier Vertreter der im 
Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen 
politischen Parteien an. Die Vertreter der politi­
schen Parteien sind von diesen nach dem Ver­
hältnis ihrer Vertretung im Hauptausschuß des 
Nationalrates zu entsenden. 

(2) Die Beschwerdekommission hat allfällige 
unmittelbar oder mittelbar eingebrachte Be­
schwerden der Wehrpflichtigen entgegenzuneh-

(3) Die· Beschwerdekommission hat sich eine 
Geschäftsordnung zu geben: 

§ 7. Ern e n nun g ,d e r 0 f f i z i er e.-

-(1) Gemäß Art. 65 Abs. 2 lit. ades Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 er­
nennt der Bundespräsident die Berufsoffiziere. 
Gemäß Art. 66 Abs. 1 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung VOn 1929 kann der Bun­
despräsident das Recht der Ernennung von Be­
rufsoffizieren bestimmter Dienstgrade übertragen. 

(2) Dem Bundespräsidenten steht ferner die 
Befugnis zu, Wehrpflichtige zu Reserveoffizieren 
zu ernennen. Er kann dieses Recht der Er­
nennung für 'bestimmte Kategorien von Reserve­
offizieren dem zuständigen Bundesminister über­
tragen. 

§ 8. B e f ö r der u n g von C h arg e nun d 
U n t e r 0 f f i z i e ren. 

Die Beförderung zu Chargen obliegt dem 
Truppenkommandanten; die Beförderung zu 
Unteroffizieren dem zuständigen Bundesminister. 
Dies gilt auch für Chargen und Unteroffiziere 
der Reserve. 

§ 9. Ver 1 e i h u n g von Kom man d o-
s tell e n. . 

Die höheren Kommandanten bis zum Abtei­
lungskommandanten einschließlich werden vom 
zuständigen Bundesminister, die Unterabteilungs­
kommandanten von den Truppenkommandanten 
besrellt. 

§ 10. Z e i t ver p f 1 ich t e t e Sol d a t e n. 

Dem zuständigen Bundesminister steht das 
Recht zu, Soldaten auf Grund freiwilliger Mel­
dung auf Zeit zu verpflichten (zeitverpflichtete 
Soldaten). Die Höchstdauer der Zeitverpflichtung 
beträgt neun Jahre. 

§ 11. Reserve. 

Die Reserve umfaßt alle Wehrpflichtigen, so­
fern sie nicht dem Präsenzstand angehören, auf 
die Dauer der gesetzLichen Wehrpflicht. Wehr­
pflichtige der Reserve werden Angehörige des 
Präsenzstandes vom Tage, für den sie einbe­
rufen sind, bis zum Tage ihrer Entlassung aus 
dem Präsenzdienst (Rückversetzung in die Re­
serve). 

§ 12. D i ·e n s t vor s ehr i f t e n. 

Die allgemeinen Dienstvorschriften werden 
von der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates erlassen. 
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§ 13. He e res 0 r g a n isa t ion, Be w a H­
nun g, Gar n iso nie run g, Ben e n nun g 

und Adjustierung der Truppen. 

(1) Grundsätzliche Fragen der Heeresorganisa,­
tion, der Bewaffnung, der Garnisonierung und 
der Benennung der Truppen bestimmt die Bun­
desregierung. Im übrigen ist hiefür .und für die 
Adjustierung der Truppen das zuständige Bun­
desministerium berufen. 

(2) Die Garnisonierung richtet sich nach den 
Erfordernissen der Landesverteidigung. 

H. Weh r p f 1 ich t. 
A. Allgemeine Bestimmungen, Organisation des 

Ergänzungswesens. 

§ 14. Auf nah m e b e d i n gun gen. 

(1) In das Bundesheer dürfen nur österreichi­
sche Staatsbürger männlichen Geschlechtes mit 
voller geistiger und körperlicher Eignung aufge-' 
nommen wer.den. 

(2) Bei. vorzeitiger freiwilliger Ableistung des 
Präsenzdienstes sind Vollendung des 17. Lebens­
jahres und lediger Stand Voraussetzung für die 
Einberufung. 

§ 15. Da u e run dAr t der 
Wehrpflicht. 

(1) Alle österreich~schen Staatsbürger männ­
lichen Geschlechtes, die das 18. Lebensjahr voll­
endet und ,das 51. :Lebensjahr noch nicht er­
reicht haben, sind wehrpflichtig. Offiziere und 
technische Spezialkräfte können in Fällen des 
§ 2 auch über dieses Alter hinaus zur' Dienst .. 
leistung herangezogen werden. Die Altersgrenze 
der Berufsoffiziere als öffentlich-rechtlicher B.e­
diensteter wird dadurch· nicht berührt. 

(2) Die Wehrpflicht umfaßt die Stellungspflicht, 
die Pflicht zur Dienstleistung im Präsenzstand 
und die Pflicht zu Meldungen zu Zwecken der 
Standesevidenzkontrolle. 

§ 16. P f 1 ich t e n a 11 e r Weh r­
pflichtigen. 

(1) Wehrpflichtige Personen haben bei jeder 
Anmeldung für eine Unterkunfts dauer von mehr 
als zwei Monaten im Sinne des Meldegesetzes 
1954, BGBl. Nr. 175, einen zusätzlichen Melde­
zettel auszufüllen. 

(2) Angehörige der jeweils fünf jüngsten der 
Reserve zugehörigen Jahrgänge bedürfen zu 
jedem über drei Monate dauernden Aufenthalt 
außerhalb des Bundesgebietes einer Bewilligung 
des örtlich zuständigen Ergänzungskommandos. 

(3) Die dem stellungspflichtigen Jahrgang ange­
hörigen und die als tauglich befundenen Wehr­
pflichtigen bedürfen zu jedem Verlassen des 
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Bundesgebietes einer Bewilligung des zuständigen 
Ergänzungskommandos. Die Bewilligung kann 
verweigert werden, wenn militärische Rück­
sichten es erfordern. Gegen eine abweisliche Ent­
scheidung steht binnen zwei Wochen die Berufung 
an das zuständige Bundesministerium offen. über­
dies haben Wehrpflichtige, die tauglich befunden 
worden sind, jede über 14 Tage dauernde Ver­
änderung ihres Aufenthaltsortes binnen weiterer 
drei Tage dem zuständigen Ergänzungskom­
mando anzuzeigen. Die nach diesem Absatz den 
Tauglichen auferlegten Pflichten und Beschrän­
kungen gelten bis zum Antritt des Präsenz­
dienstes, längstens aber bis zum 31. Dezember 
des auf ihre Stellung folgenden Jahres. 

(4) Wenn militärische Rücksichten es erfor­
dern, kann durch Verordnung bestimmt werden, 
daß auch Angehörige anderer wehrpflichtiger 
Jahrgänge zum Verlassen des Bundesgebietes 
einer Bewilligung des zuständigen Ergänzungs­
kommandos bedürfen. 

§ 17. Erg ä n z u n g s b e r e ich e, S t e 1-
lungsbezirke, Stellungsorte. 

(1) Für die Erfassung und Einberufung der 
Wehrpflichtigen wird das Bundesgebiet in Er­
gänzungsbereiche eingeteilt. Die Ergänzungs­
bereiche decken sich grundsätzlich mit den Ge­
bieten der Bundesländer. 

(2) Jeder Ergänzungsbereich wird in Stellungs­
bezirke eingeteilt. Die Stellungsbezirke decken 
sich mit den Gebieten der politischen Bezirke. 
In den Stellungsbezirken liegen die Stellungsorte. 

§ 18. Ergänzungskommandos. 

(1) Innerhalb jedes Ergänzungsbereiches ist für 
die Erfassung und Einberufung der Wehrpflich­
tigen ein Ergänzungskommando einzurichten. 
Den militärischen Erfordernissen entsprechend 
können zusätzlich Ergänzungskommandos er­
richtet werden, deren Wirkungsbereiche über ein 
einzelnes Bundesland hinausgehen. 

(2) Die Aufgaben des Ergänzungskommandos 
sind, soweit sich aus anderen Rechtsvorschriften 
nichts anderes ergibt: 

a) Vorbereitung und Durchführung der Er­
gänzung im Einvernehmen mit den Be­
hörden der allgemeinen staatlichen Verwal­
tung; 

b) Einberufung der Wehrpflichtigen zum 
Präsenzclienst; 

c) Evidenz und Kontrolle der Wehrpflichtigen 
der Reserve. 

§ 19. S t e1'1 u n g s kom m iss ion e n. 

Zur Durchführung der Erfassung der Wehr­
pflichtigen bedient sich das Ergänzungs­
kommando der Stellungskommissionen. Oie Be-

2 
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hör den der allgemeinen staatlichen Verwaltung 
in den Ländern, an -Orten mit Bundespolizei­
behörden auch diese, sowie die Gemeinden haben 
-nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes­

, gesetzes bei der Durchführung der Stellung der 
Wehrpflichtigen mitzuwirken. 

B. Bestimmungen über die Organisation und 
Aufgaben der Stellungskommissionen. 

§ 20. Z usa m m e n set z ~ n g der S tel -
I u n g s kom m iss ion e n. 

(1) Die Stellungskommissionen setzen sich zu­
sammen aus einem Stabsoffizier oder Hauptmanl,l 
des zuständigen Ergänzung~kommandos als Vor­
sitzenden, einem rechtskundigen Beamten der 
örtlich zuständigen Bezir ksverwaltungsbehörde 
und einem Vertreter der örtlichen militärischen 
Kommandostelle als Beisitzern. Der Kommission 
ist ein im öffentlichen Dienst stehender Arzt 

- als untersuchendes Organ beigegeben. 
(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, auf Ver­

langen zum Zwecke der Feststellung der Identität 
der Stellungspflichtigen Organe zu den Stellungs­
kommissionen zu entsenden. 

§ 21. Auf gab end e r S tell u n g s­
kom m iss ion e n. 

Die Stellungskommissionen haben folgende 
Aufgaben: 

a) Beurteilung der Eignung des SteHungspflich­
tigen zum Dienst mit oder ohne Waffe, 

b) Entgegennahme von Anträgen auf Auf­
schub des Präsenzdienstes, 

c) Entgegennahme der Wünsche der Stel­
lungspflichtigen, betreffend Zuteilung zu 
Waffen- und Truppengattungen und Trup­
penkörpern, 

d) Entgegennahme der Anträge von Waffen­
dienstverweigerern. 

§ 22. Mit wir k u n g der B e hör den der 
allgemeinen staatlichen Ver wal­
tun gin den L ä n der n, der B und e s­
polizeibehörden sowie der Ge­
meinden bei der Erfassung und 

S tel I u n g der Weh r p f 1 ich t i gen. 

d) der Kundmadiung und Zustellung von Stel­
lungsbefehlen; 

e) der zwangsweisen Vorführung von Stel­
l ungspflichtigen; 

f) der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit während 
der Stellung von Wehrpflichtigen. 

(2) über Rechtsmittel gegen Bescheide der Be­
zirksverwaltungs- und Bundespolizeibehörden hat 
in 2. Instanz das jeweils örtlich zuständige Er- . 
gänzungskommando zu entscheiden. . 

(3) Gemeinden, in denen Stellungskommis­
sionen tagen, haben die erforderlichen Räumlich­
keiten und das notwendige Inventar kostenlos 
beizusteHen. 

C. Bestimmungen über die Stellung. 

§ 23. SteIl u n g s p f 1 ich t. 

(1) Wehrpflichtige (§ 15 Abs. 1) sind nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen ver­
pflichtet, sich auf allgemeine, in ortsüblicher 
Weise kundzumachende oder auf :besondere 
Aufforderung zur Feststellung ihrer geistigen 
und körperlichen Eignung für die Erfüllung der 
W ehrpflich t Stellungskommissionen zu stellen 
(Stellungspflicht). 

(2) Von der Stellungspflicht sind befreit: die 
ausgeweihten Priester, die. auf Grund absol­
vierter theologischer Studien im Seelsorgedienst 
oder .in einem geistlichen Lehramt tätigen Per­
sonen und Ordenspersonen, die die ewigen Ge­
lübde abgelegt haben, sowie Studierende der 
Theologie, die sich auf ein geistliches Amt vor­
bereiten, und zwar alle diese Personen, sofern 
sie einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehören. 

(3) Zur Stellung sind die Wehrpflichtigen 
grundsätzlich so zeitgerecht heranzuziehen, daß 
sie in dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Le­
bensjahr vollenden, zum ordentlichen Präsenz­
dienst einberufen werden können (stellungs­
pflichtiger Jahrgang). 

(4) Der Stellungspflichtige hat sich bei der nach 
seinem ständigen Aufenthaltsort zuständigen 
Stellungskommission zu stellen. Das zustän­

(l~. Bezirksverwaltu~gsbehörden, Bundespo!izei- dige Ergänzungskommando kann auf Antrag 
behord~~ und GemeInden haben auf WeIsung des Stellungspflichtigen oder sonst, wenn' das 
d~s Erganzungskommandos. an .der Erf~ssun~ und, Stellungsverfahren hiedurch wesentlich verein­
ElI;berufung der WehrpflIchtIgen mItzuwirken facht oder beschleunigt wird, einen Stellungs-. 
bel: fl'ch . . d E" k d p 1 tlgen eInem an eren rganzungs omman 0 

a) der Anlage von Listen über stellungspflich- zur Stellung zuweisen. Für Stellungspflichtige, 
tige Jahrgänge; die sich dauernd im Ausland aufhalten, ist das 

b) der übermittlung dieser Listen an die zu- Ergänzungskommando in Wien zuständig. 
ständigen Ergänzungskommandos; (5) Wehrpflichtige, die tFOtZ Aufforderung 

c) der Bereitstellung von für die Durchfüh- ihrer Stellungspflicht nicht nachkommen, sind 
l)ung der Stellungen erforderlichen Räu- einer Nachstellung zu unterziehen. Sie können, 
men und Inventar; wenn der begründete Verdacht besteht, daß ihre 
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Heranziehung zum Wehrdienst durch eine straf­
bare Handlung oder Unterlassung vereitelf 
wurde - unbeschadet ihrer allfälligen Straf­
fälligkeit - zur Stellung vorgeführt werden. 

(6) Wehrpflichtige, die dem stellungspflichtigen 
Jahrgang nicht angehören, ~önnen in der all­
gemeinen Aufforderung zur Stellung zugelassen 
werden. 

5 

Prinzip der Gewaltlosigkeit aus Glaubens­
oder Gewissensgründen vertritt, und 

c) der Antragsteller die ständige praktische 
Ausübung des unter lit. b genannten Be­
kenntnisses zu beweisen vermag. 

§ 26. Ver f a h ren für die F r eis t e l­
I u n g vom Weh r die n s t m i td e r 

§ 24. Ver f a h ren vor den S tell u n g s- W a f f e. 
kom m iss ion e n. 

(1) Stellungspflichtige, die sich ständig im Aus­
land aufhalten, haben durch die Meldung bei der 
österreichischen Vertretungs behörde und ihre 
Stellung zur amtsärztlichen Untersuchung ihrer 
Stellungspflicht Genüge zu leisten. Nimmt der 
.5tellungspflichtige später seinen Aufenthalt in 
österreich, hat er sich innerhalb 21 Tagen bei 
dem zuständigen Ergänzungskommando zu 
melden. 

(2) Die Stellungskommission hat nach Erstat­
tung des Gutachtens des untersuchenden Arztes 
einen der folgenden Beschlüsse zu fassen: "Taug­
lich zum Dienst mit der Waffe", "Tauglich zum 
Dienst ohne Waffe", "Untauglich". 

(3) Gegen den Beschluß der Stellungskommis­
sion ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
über den Beschluß ist dem Stellungspflichtigen 
eine Bescheinigung auszustellen. 

D. Bestimmungen über das Recht auf Verwei­
gerung des Dienstes mit-der Waffe. 

§ 25. W a f fe n die n s t ver w e i ger e r. 

(1) Wehrpflichtige Personen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auf Antrag vom Wehrdienst 
mit der Waffe freizustellen, wenn sie sich unter 
Berufung auf ihr ernsthaftes religiöses Bekennt­
nis oder aus Gewissensgründen unter allen Um­
ständen einer Gewaltanwendung widersetzen und 
sich gegen jede persönliche Anwendung von 
Waffengewalt erklären~ 

(2) Die Voraussetzungen für die im Abs. 1 ge­
nannten Bedingungen sind dann als erfüllt an­
zusehen, wenn 

a) Zeugnisse von EItern oder anderen Er­
ziehungsberechtigten, Lehrern - und so­
weit für eIn solches Religionsbekenntnis 
Seelsorger (Religions,diener) bestellt sind, 
von diesen - die die seit je bekundete 
überzeugung des Antragstellers, sich unter 
allen Umständen der Gewaltanwendung zu 
widersetzen, offenkundig machen, und 

b) der Antragsteller nachweist, daß er seit 
mindestens zwei Jahren ununterbrochen 
Mitglied einer gesetzlich anerkannten Kir­
che oder Religionsgemeinschaft ist oder 
Mitglied einer Vereinigung ist, die das Prin­
zip der Gewaltlosigkeit aus Glaubens- oder 
Gewissensgründen vertritt, oder Anhänger 
emes Religionsbekenntniss~s ist, das das 

(1) Der Wehrpflichtige hat den Antrag auf 
Freistellung vom Wehrdienst mit der Waffe im 
Stellungsverfahren vor der Stellungskommission 
mündlich zu Protokoll zu geben oder schriftlich 
einzubringen. Die Einbringung des Antrages 
nach Einberufung des Wehrpflichtigen während 
eines ordentlichen oder außerordentlichen Prä­
senzdienstes ist unzulässig. 

(2) Der im Abs. 1 genannte Antrag ist von 
einer beim zuständigen Bundesministerium em­
gerichteten Kommission zu begutachten. Die 
Kommission besteht aus einem Vorsitzenden und 
Beisitzern und der erforderlichen Anzahl von 
Ersatzmitgliedern. Zu :Mitgliedern der Kommis­
sion können nur Personen bestellt werden, die 
die Eignung zum Amte eines Schöffen nach Maß­
gabe des Schöffenlistengesetzes, BGBL Nr. 135/ 
1946, haben. Die. Mitglieder der Kommission 
werden von der Bundesregierung bestellt: Der 
Vorsitzende aus dem Kreis der rechtskundigen 
Beamten des Personalstandes des zuständigen 
Bundesministeriums, je ein Beisitzer auf Vor­
schlag 

der gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli­
gionsgesellschaften, 

des Bundesministeriums für Unterricht aus 
dem Kreise der Erzieher und Lehrer, 

der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, 

des Arbeiterkammertages, 
der gesetzlichen Berufsvertretungen der 

Dienstnehmer in der Land- und Forstwirt­
schaftund 

der in der Land- und Forstwirtschaft selbstän­
dig tätigen Personen. 

Die Mitglieder der Kommission sind für die 
Dauer von fünf Jahren zu bestellen. 

(3) Die Kcommission faßt ihre Beschlüsse in 
Senaten, die aus dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter und aus je einem Beisitzer auf 
Grund von Vorschlägen der im Abs. 2 genannten 
Einrichtungen bestellt werden, bestehen. Den 
Senaten soll als Beisitzer nach Möglichkeit ein 
Mitglied der gesetzlich .anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft oder der im § 24 Abs. 2 
lit. b genannten Vereinigung oder ein Anhänger 
der im § 24 Abs. 2 lit. b genannten Religions­
bekenntnisse zugezogen werden, deren Mitglied 
beziehungsweise dessen Anhänger der Antrag­
steller ist. 
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(4) Die Tätigkeit in der Kommission ist ein 
Ehrenamt. Aufwendungen oder Baraus1agen,. die 
den Kommissionsmitgliedern aus der Tätigkeit in 
der Kommission erwachsen, sind nach den V or­
schriften über die Neben- und Reisegebühren für 
Bundesbedienstete der Dienstpostengruppe III zu 
ersetzen. 

(5) Für das Beweisverfahren hat die Kommis­
sion die Bestimmungen der §§ 45 bis 55 des 
A VG. 1950 ("Beweise") sinngemäß anzuwenden. 
Die Kommission hat ein Gutachten über den An­
trag des Waffendienstverweigerers, mit Anträgen 
versehen, dem zuständigen Bundesministerium 
hinnen vier Wochen nach amtlicher Kenntnis­
nahme von der Antragstellung zur Entscheidung 
vorzulegen. über den Antrag ist nach Maßgabe 
der Bestimmungen des A VG. 1950 zu entscheiden. 

(6) Wird dem Antrag auf Verweigerung des 
Dienstes mit der Waffe nicht stattgegeben, so darf 
allfälligen Beschwerden des Antragwerbers nach 
Art. 131 und 144 Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 keine aufschiebende Wir­
kung gemäß § 30 VwGG. 1952 und gemäß § 86 

. VerfGG. 1953 zuerkannt werden. 

§ 27. Wirkungen eines stattgeben­
den Be s c h ei des'. 

(1) Wird einem Antrag auf Freistellung vom 
Dienst mit der Waffestattgegebenhso ist der An­
tragsteller für die Dauer von zehn Kalender­
jahren, vom Tage der Zustellung des entsprechen­
den Bescheides an gerechnet, vom Wehrdienst 
mit der Waffe befreit. Der Endpunkt der Befrei­
ung ist in dem Bescheid festzulegen. Ein neuer­
licher Antrag im Sinne des § 25 Abs. 1 kann nur 
innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf des 
Befreiungszeitraumes beim örtlich zuständigen 
Ergänzungskommando eingebracht werden. 

(2) Im Falle der Stattgebung hat der Waffen­
dienstverweigerer nach Maßgabe des § 28 Abs. 4 
dieses Bundesgesetzes der Dienstpflicht ohne 
Waffe nachzukommen. 

E. Bestimmungen über den Präsenzdienst. 

§ 28. Prä sen z die n s t. 

(1) Die W ehrpflich tigen werden zum Präsenz­
dienst durch das zuständige Ergänzungskom­
mandoeinberufen. Die Einberufung wird mit der 
Zustellung des Einberufungsbefehles wirksam. 
Für die Zustellung des Einberufungsbefehles gel­
ten die Bestimmungen des AllgemeinenVerwaI­
tungsverfahrensge~etzes - A VG. 1950. Die Ein­
berufung kann auch durch eine allgemeine Be­
kanntmachung erfolgen, in der der Zeitpunkt des 
Beginnes des Präsenzdienstes zu bestimmen ist. 

(2) Die Wehrpflichtigen sind nach Eignung und 
Bedarf den einzelnen Truppenkörpern zuzu­
weisen. Von den Wehrpflichtigen vor den Stel­
lUll'gskommissionen vorgebrachte Wünsche nach 

Einstellung in ,bestimmte Truppenkörper sind 
- soweit militärische Rücksichten dem nicht ent­
gegenstehen - zu berücksichtigen. Bei der Zu­
weisung der Einberufenen zu den Truppenkör­
pern soll - soweit militärische Rücksichten dem 
nicht entgegenstehen - auf den erlernten Beruf, 
auf ,die sonst nachgewiesenen Fachkenntnisse und 
auf die landsmannschaftliche Herkunft der Wehr­
pflichtigen Bedacht genommen werden. 

(3) Der Präsenzdienst ist entweder ein ordent­
licher oder ein außerordentlicher. 

(4) Der ordentliche Präsenzdienst wird ~it oder 
ohne Waffe geleistet und dauert im all­
gemeinen neun Monate, für als Waffendienst­
verweigerer 1m Sinne dieses Bundesgesetzes 
anerkannte Personen zwölf Monate. Zum 
ordentlichen Präsenzdienst sind alle Wehr­
pflichtigen verpflichtet, die nach diesem Bundes­
gesetz noch keinen Präsenzdienst geleistet haben. 
Der ordentliche Präsenzdienst der W ehrpflich­
tigen, die nach vollendetem 28. Lebensjahr 
einberufen werden, kann verkürzt werden. 

(5) Der ordentliche Präsenzdienst bei Spezial­
truppen auf Grund freiwilliger Meldung kann 
verlängert werden. Das Nähere wird durch Ver­
ordnung der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Hauptausschusses des Nationalrates bestimmt. 

(6) Der außerordentliche Präsenzdienst mit oder 
ohne Waffe wird in den Fällen des § 2 geleistet. 
Die allgemeine oder jahrgangsweise Einberufung 
nach § 2 und die Rückversetzung in die Reserve 
verfügt der Bundespräsident. Auf Grund frei­
williger Meldung kann ein außerordentlicher 
Präsenzdienst auch zu Ausbildungszwecken 
(Waffenübungen) geleistet werden. Die Ernen­
nung von Wehrpflichtigen zu Offizieren urid 
Unteroffizieren der Reserve (§ 7 Abs. 2 und § 8) 
kann von der Ableistung von Waffenühungen 
zu Ausbildungszwecken sowie von der Ablegung 
von Prüfungen abhängig gemacht werden. 

§ 29. Aus nah m e n von der E i n­
berufung und Aufschiebung der 

Ein b e ruf u n g. 
(1) Von der Einberufung in das Bundesheer 

sind ausgesch10ssen: 
a) Personen, die zu einer Kerkerstrafe rechts­

kräftig unbedingt verurteilt worden sind, 
bis zum Ende der Strafe; 

b) Personen,die in ein Arbeitshaus abgegeben 
worden. sind, bis zum Erlöschen dieser Maß­
nahme; 

c) Personen, die wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche voll oder beschränkt ent­
mündigt sind. 

(2) Von der Einberufung zum ordentlichen Prä­
senzdienst kann abgesehen werden: 

a) aus rücksichtswürdigen gesamtwirtschaft­
lichen, familienpolitischen und sonstigen 
öffentlichen Interessen; 
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b) wenn es militärische Rücksichten erfordern. 
(3) Von der Verpflichtung zur Leistung des 

außerordentlichen Präsenzdienstes können Wehr­
pflichtige der Reserve, insoweit militärische Rück­
sichten es zulassen, abgesehen von den Fällen des 
Abs. 2 lit. a und b, allgemein oder auf Antrag für 
bestimmte Zeit befreit werden, und zwar:' 

a) Angestellte und Arbeiter der Gebietskör­
perschaften und der von ihnen verwalteten 
Stiftungen, Anstalten, Fonds und Betriebe, 
wenn und .in~olange sie in dieser Tätigkeit 
un~ntbehrlich sind, 

b) Angestellte und At'beiter der dem öffent­
lichen Verkehr dienenden Eisenbahn-, 
Schiffahrt-, Luftfahrt- und Kraftwagen­
linien, Unternehmungen, wenn und in­
solange sie im Interesse eines ungestörten 
öffentlichen Verkehrs unentbehrlich sind, 
soweit sie nicht schon unter lit. a fallen, und 

c) andere Personen, deren Befreiung aus ge­
samtwirtschaftlichen oder sonstigen öffent­
lichen Interessen geboten erscheint. 

Anträge auf Befreiung von Angestellten und 
Arbeitern sind von der Dienstbehörde (dem 
Dienstgeher) zu stellen. über Anträge auf Befrei­
ung entscheidet das zuständige Bundesministe­
flum. 

(4) Tauglichen, die einem Hochschulstudium 
oblic'gen oder sich nach dessen Abschluß auf eine 
zugehörige Prüfung vorbereiten, ferner Taug­
lichen, die Schüler der beiden obersten Jahrgänge 
einer öffentlichen mittleren Lehranstalt, einer 
mittleren Lehranstalt mit öffentlichkeitsrecht 
sind, schließlich Tauglichen, die sonst inder Vor­
bereitung für einen bestimmten Lebensberuf 
oder zur Erlernung einer Kunst oder eines Ge­
werbes begriffen sind und durch eine Unterbre­
chung dieser Vorbereitungszeit bedeutenden 
NaChteil erleiden würden oder die andere rück­
sichtswürdige Umstände nachweisen, kann auf 
Ansuchen der Antritt des ordentlichen ,Präsenz­
dienstes bis längstens 1.. Oktober des Jahres vom 
zuständigen Ergänzungskommando aufges,choben 
werden, in dem die genannten Tauglichen 'das 
25. Lebensjahr vollenden werden. Arzten (§ 2 
Abs. 2 des Arztegesetzes, BGBl. Nr. 92/1949) 
kann auf Ansuchen ein weiterer Aufschub läng­
stens bis zum 30. September des Jahres, in dem 
sie das 28. Lebensjahr vollenden, vom zustän­
digen Er.gänzungskommando gewährt werden. 
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a) die Zeit einer Desertion oder eigenmächti­
gen Entfernung; beginnend von dem auf 
eine solche Entweichun.g folgenden Tag bis 
einschließlich des Tages der Selbststellung 
oder Aufgreifung; 

b) die Zeit, während welcher sich ein Wehr­
pflichtiger durch listige Umtriebe oder 
Selbstbeschädigung dem Dienste entzogen 
hat; 

c) die auf Grund eines gerichtlichen oder ver­
waltungsbehördlichen Erkenntnisses in 
Strafhaft zugebrachte Zeit; eine Unter­
suchungs- oder Verwahrungshaft ist im 
Falle der Verurteilung der Strafhaft gleich­
zuhalten, auch wenn sie in die Strafhaft 
nicht eingerechnet wird. 

§ 31. T r e u eg e I ö b n i s. 
Nach erstmaligem Antritt des Dienstes hat 

jeder Wehrpflichtige ein Treuegelöbnis zu leisten. 
Das Treuegelöbnis lautet: 

"Ich gelobe, daß ich jederzeit und an jedem 
Ort mein Vaterland, die Republik österreich, 
tapfer und mannhaft verteidigen, daß ich den 
Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden, ins­
besondere der vom Bundespräsidenten bestellten 
Bundesregierung Treue und Gehorsam leistep: 
werde, daß ich alle Befehle meiner Vorgesetzten 
pünktlich und genau befolgen, allen ihren Wei­
sungen gehorchen und im Interesse des Wohles 
und der Sicherheit meiner Mitbürger nach be­
stem Wissen und Gewissen und mit allen meinen 
Kräften der Republik österreich und dem öster­
reichischen V ülke dienen werde." 

§ 32. Vor z e i t i g e E n t las s u n g, E n t­
las s u n gun d Auf s c hub der E n t I a s­

sung aus dem Präsenzdienst. 
(1) Treten die im § 29 Abs. 2 beziehungs­

weise 3 angeführten Gründe während der Ab­
leistung des Präsenzdienstes ein, so können Wehr­
pflichtige auf Ansuchen vorzeitig aus dem Prä­
senzdienst entlassen und in die Reserve rückver­
setzt werden. 

(2) Abgesehen von den im Abs. 1 genannten 
Fällen ist ein Wehrpflichtiger aus dem Präsenz­
dienst dann zu entlassen, wenn sich nach Ein­
berufung des Wehrpflichtigen herausstellt, daß 
die im § 29 Abs. 1 genannten Voraussetzungen, 
die von der Einberufung in das Bundesheer aus­
schließen, zur Zeit der Einberufung gegeben 
waren. 

(3) Aus dem Präsenzdienst wird der Wehr-
pflichtige entlassen: _ 

§ 30. Die n s tz e i t der Prä sen z die n s t- a) regelmäßig nach beendetem ordentlichen 
p f I ich t i gen. Präsenzdienst (Versetzung in die Reserve); 

(1) Die Dienstzeit der zur Leistung des Prä- b) nach Beendigung eines außerordentlichen 
senzdienstes im Bundesheer einberufenen Wehr- Präsenzdienstes. 
pflichtigen beginnt mit dem Tage, für den sie ein- (4) Auf die im Sinne der BeStimplUngen dieses 
berufen sind. Paragtaphe~ Entlassenen finden bis zu ihrer 

(2) In die Dienstzeit werden nicht eingerechnet: \ Außerstandbringung alle straf- und dienst recht-
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lichen Bestimmungen Anwendung, die für die 
Wehrpflichtigen des Präsenzstandes gelten. 

(5) Den im Sinne dieses Paragraphen Entlas­
senen ist bei ihrer Außerstandbringung eine Be­
scheinigung (Entlassungsbescheinigung) auszu­
folgen. 

(6) Bei außergewöhnlichen Verhältnissen kann 
der Bundespräsident die Versetzung Wehrpflich­
tiger in die Reserve trotz vollstrecktem ordent­
lichen Präsenzdienst vorläufig aufschieben. 

F. Besondere Bestimmungen über die Reserve. 

§ 33. P f 1 ich t end e r Weh r p f 1 ich t i gen 
i n der Res e r v e. 

(1) Nach Ablauf der ordentlichen Präsenz­
dienstzeit werden die Wehrpflichtigen in die Re-
serve versetzt. 

(2) Abgesehen von den Pflichten aller Wehr­
pflichtigen (§ 16) haben die Wehrpflichtigen der 
Reserve einer allfälligen vom zuständigen Bun­
desministerium verfügten Meldung (Standesevi­
denzkontrolle) nachzukommen und auf allge­
meine oder besondere Aufforderung Präsenz­
dienst zu leisten. 

III. P f 1 ich t e nun cl R e c h t e cl e r 
Sol cl a t e n. 

§ 34. A 11 gern ein e s. 

(1) Der Dienst im Bundesheer ist Pflicht aller 
wehrfähigen Bürger des Staates. Diese gebietet 
den Soldaten, alles zu tun, was den Aufgaben des 
Bundesheeres förderlich ist, und alles zu unter­
lassen, was dem Ansehen des Bundesheeres ab-
träglich sein könnte. . 

(2) Mit dem Tage des Dienstantrittes sind die 
Wehrpflichtigen zum Dienst in allen Teilen des 
Bundesheeres verpflichtet, sofern nicht für be­
sondere Dienstzweige eine freiwillige Meldung 
vorbehalten ist. § 28 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Befehle der Vorgesetzten sind pünkt­
lich und genau zu befolgen; allen ihren Weisun­
gen hat der Untergebene zu gehorchen. Der Un­
tergebene kann die Befolgung eines Befehles nur 
dann ablehnen, wenn die Weisung entweder von 
einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder 
die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde (Art. 20 Abs. 1 Bundes-Ver­
fassungsgesetz in der Fassung von 1929). 

(4) Allen Soldaten steht das Recht zu, Wünsche 
vorzubringen, Vorstellungen zu erheben und 
über erlittenes Unrecht Beschwerde zu führen. 
Beschwerden üher Befehle, deren sofortige Aus­
führung aufgetragen wurde, sind erst nach deren 
Vollzug gestattet. 

(5) Gehorsamsverweigerung und jede andere 
Verletzung der militärischen Pflichten werden 

nach den Straf- und Disziplinarvorschriften ge­
ahndet. 

§ 35. Aus b i 1 dun g. 

(1) Die Ausbildung hat allen Soldaten neben 
der militärischen Ausbildung auch die Kenntnis 
ihrer staatsbürgerlichen Pflichten, insbesondere 
der aus dem Völkerrecht abgeleiteten, zu ver­
mitteln. 

(2) Im Bundesheer. ist der österreichische Staats­
gedanke zu pflegen. Die Soldaten sind anzuleiten, 
das persönliche Interesse dem Wohle des Ganzen 
unterzuordnen, über den Rechten des einzelnen 
die Pflichten gegenüber der Gesamtheit nicht zu 
vergessen· und alles Trennende zwischen den 
Staatsbürgern zurückzustellen. 

§ 36. S t a a t s b ü r ger I ich e R e c h t e. 

(1) Das Bundesheer ist von jeder parteipoliti­
scher Betätigung und Verwendung fernzuhalten. 

(2) Die staatsbürgerlichen Rechte kommen dem 
Soldaten gemäß Art. 7 Abs. 2 des Bundes-Ver­
fassungsgeseties in der Fassung von 1929 im sel­
b.en Umfang wie den anderen Staatsbürgern zu. 

(3) Während des Dienstes und innerhalb des 
militärischen Dienstbereiches ist jede nach außen 
in Erscheinung tretende parteipolitische Betäti­
gung, wie die Werbung für Ziele und Zwecke 
einer politischen Partei oder einer Wahlpartei, 
die Abhaltung von Versammlungen oder Kund­
gebungen in militärischen oder vom Bundesheer 
belegten Gebäuden und Räumen einschließlich 
der Kasernenhöfe und militärischen Anlagen, ver­
boten. Von dem Verbot wird insbesondere die 
persönliche Information über politisches Tages­
geschehen aus allgemein zugänglichen Nachrich­
tenquellennicht berührt. 

(4) Soldaten dürfen sich an öffentlichen Ver­
sammlungen, Umzügen und Demonstrationen in 
Uniform nicht beteiligen. 

(5) Eine religiöse Betätigung darf jedoch nicht 
geschmälert werden. 

§ 37. Soldaten·vertreter. 

(1) Die Soldaten wählen Soldaten vertreter, und 
zwar entsenden 

a) die Offiziere einen Soldaten vertreter zum 
Truppenkommandan ten; 

b) die Unteroffiziere einen Soldatenvertreter 
zum Abteilungskommandanten und 

c) die Chargen und Soldaten ohne Chargen­
grad je einen Soldatenvertreter zum Unter­
abteil ungskommandan ten. 

(2) Die Wahl ist unter Zugrundelegung des un­
mittelbaren, gleichen, geheimen und persönlichen 
Wahlrechtes durchzuführen. 

(3) Die Soldatenvertreter wirken mit: 
a) bei der Verabreichung der Besoldung und 

Bekleidung; 
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b) in Angelegenheiten der Unterbringung und 
. Verpflegung; 

c) in Urlaubsangelegenheiten; 
d) in Vorbringung von Wünschen und Be­

schwerden; 
e) in Disziplinarsachen in Gemäßheit der 

Disziplinarvorschriften. 
(4) Den Heeresangehörigen bleibt es unbenom­

men, auch ohne Beiziehung von Soldatenvertre­
tern Wünsche und Beschwerden vorzubringen. 
In diesem Falle hat die Mitwirkung eines Solda­
tenvertreters zu -unterbleiben, solange der An­
tragsteller oder Beschwerdefi.ihrer nicht die Bei­
ziehung verlangt. 

§ 38. Ver ehe l'i c h u n g. 

(1) Wehrpflichtige, die in dem Kalenderjahr, 
in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden, zum 
ordentlichen Präsenzdienst einberufen werden, 
dürfen sich bis zum Ende der Ableistung des 
ordentlichen Präsenz dienstes nicht verehelichen. 

. (2) Berufsoffiziere und freiwillig länger dienende 
Soldaten bedürfen, wenn sie das 30. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, zur Verehelichung 
der Zustimmung des zuständigen Bundesmini­
steriums. Die Zustimmung darf grundsätzlich 
nicht verweigert werden, wenn der Gesuchsteller 
mindestens fünf Jahre· im Bundesheer gedient hat 
und triftige Gründe für sein Anliegen vorzubrin­
gen vermag. 

§ 39. U r 1 a u b. 
(1) Die Berufsoffiziere und die längerdienenden 

Soldaten haben nach Maßgabe der dienstrecht­
lichen Vorschriften Anspruch auf Urlaub. 

(2) Wehrpflichtige des ordentlichen Präsenz­
dienstes haben keinen Anspruch auf Urlaub. In 
dringenden Fällen kann ihnen kurzfristig Dienst­
freistellung mit der Erlaubnis zum Verlassen 
des Garnisonsortes bewilligt werden. 

§ 40. B e z ü g e und s 0 n s t i g e A n­
s pr ü c h e. 

(1) Den im Präsenzdienst stehenden Wehr­
pflichtigen gebührt Besoldung, Unterkunft, Ver­
pflegung, Bekleidung und ärztliche Betreuung 
nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Bestim­
mungen; ferner haben die Wehrpflichtigen nach 
Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften 
Anspruch auf Fürsorge und sozialversicherungs­
rechtlichen Schutz. 

(2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere und der 
zeitverpflichteten Soldaten bestimmen sich nach 
den dienstrechtlichen Vorschriften. 

§41. S ich e run g des A r bei ts p 1 atz e s. 
Soweit die -Zuständigkeit des Bundes zur Ge­

setzgebung in den nachstehenden Angelegenhei­
ten gegeben ist, gilt: 

1. Dienstnehmern und regelmäßig beschäftig­
ten Heimarbeitern, die zum Präsenzdienst ein-
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berufen sind, bleibt der Arbeitsplatz gesichert . 
Diese Sicherung umfaßt die Aufrechterhaltung 
bestehender Dienst(Beschäftigungs)verhältnisse, 
den Kündigungs- und Entlassungsschutz sowie 
die Anrechnung der Präsenzdienstzeiten auf An­
sprüche aus Dienst(Beschäftigungs)verhält­
nissen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
aus dem Dienst(Beschäftigten)verhältnis ruhen 
für die Dauer der Präsenzdienstleistung. Verein­
barungen über die Gewährung einer Werks­
oder Dienstwohnung, die von dem Einberufe­
nen oder seinen Familienangehörigen weiter be­
nötigt wird, bleiben bestehen. Die näheren Vor­
schriften über die. Sicherung des Arbeitsplatzes 
werden durch ein besonderes Bundesgesetz ge­
troffen. 

2. Die Bestimmungen der Z. 1 gelten für 
Dienstnehmer, auf deren Dienstverhältnis eine 
in Ausführung des Landarbeitsgesetzes, BGBl. 
Nr. 140/1948, erlassene Landarbeitsordnung 
anzuwenden ist, als Grundsatzbestimmung im 
Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z. 4 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929. 

IV. S t r a f b e s tim m u n gen 
§ 42. U n b e f u g t e Auf s tell u n gei n e r 

b e w a f f n e t e n 0 r g a n isa t ion. 

Wer unbefugt eine bewaffnete oder zur Um­
wandlung in eine bewaffnete Macht geeignete 
Organisation aufstellt oder Formationen aushebt, 
die bewaffnet werden können, oder eine solche 
Aufstellung oder Aushebung vorbereitet, wird, 
wenn die Tat nicht nach anderen Bestimmungen 
mit strengeren Strafen bedroht ist, wegen Ver­
brechens nach § 92 StG. bestraft. 

§ 43. N ö t i gun g zur Te i 1 nah m e a n 
pol i t i s c h e n Ver ein e n. 

Wenn eine Militärperson eine andere Militär­
person durch Gewalt, Drohung, Einschüchterung 
oder Verletzung an der Ehre zu nötigen sucht, 
einer politischen Vereinigung beizutreten oder 
aus einer solchen auszutreten, wird sie, wenn die 
Tat nicht. nach anderen Bestimmungen mit 
str,engeren Strafen bedroht ist, wegen Vergehens 
mit strengem Arrest von einem bis sechs Mo­
naten bestraft. 

§ 44. SeI b s t b e s c h ä d i gun gode r B e­
s c h ä d i gun gei n e san der e n. 

(1) Wer sich am Körper verletzt oder an der 
Gesundheit schädigt oder durch einen anderen 
verletzen oder schädigen läßt, um sich zur Er­
füllung der Wehrpflicht ganz oder teilweise un­
tauglich zu machen, wer einen anderen am 
Körper verletzt oder an der Gesundheit schä­
digt, um ihn zur Erfüllung der Wehrpflicht ganz 
oder teilweise untauglich zu machen, wird wegen 
Verbrechens mit schwerem -Kerker von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
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(2) Die gleic~zeitige Anwendung der Bestim­
mungen zum Schutz von Leib und Leben ist nicht 
ausgeschlossen, wenn die Tat hienach mit einer 
strengeren Strafe bedroht ist. 

§ 45. U m geh u n g der Weh r p fI ich t. 

(1) Wer sich listiger Umtriebe bedient, um sich 
oder einen anderen der Erfüllung der Wehr­
pflicht ganz oder teilweise zu entziehen, wird 
wegen Vergehens mit strengem .Arrest von einem 
Monat bis zu einem Jahr bestraft. 

(2) Die gleichzeitige Anwendung der Bestim­
mungen über den Betrug ist nicht ausgeschlos­
sen, wenn die Tat schon nach ihrer 'Beschaffenheit 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Schadens den 
Tatbestand eines Verbrechens bildet. 

§ 46. Nie h t b ef 0 I gun g e in e sEi n b e­
ruf u ng s b e feh I e s. 

(1) Wer vorsätzlich der Einberufung zum Prä­
senzdienst nicht Folge leistet oder einen Wehr­
pflichtigen dazu verleitet, wird, wenn das Ver­
säumnis nicht über acht Tage dauert, vom Ge­
richt wegen übertretung mit Arrest oder stren­
gem Arrest von einer Woche bis zu sems Mo­
naten bestraft. 

(2) Dauert das Versäumnis über acht Tage, so 
werden die Nichtbefolgung des Einberufungs­
befehles und die Verleitung hiezu als Vergehen 
mit Arrest von sechs Monaten bis zu einem Jahr 
bestraft. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
nicht anzuwenden, wenn die Nichtbefolgung des 
Einberufungsbefehles und die Verleitung hiezu 
den Tatbestand einer nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen strenger strafbaren Handlung 
bildet. 

§ 47. Unerlaubtes Verlassen des 
B und e s g e b i e t e s. Une r lau b t e V e r­
ehe I ich u n g. Ver s ä u m n i s der S t a n-

des e v i den z k 0 n t r 0 I leu n d V e r­
let z u n g der M e1 d e p f I ich t. 

(1) Ein Wehrpflichtiger, der den Bestimmungen 
des § 16 Abs. 2 bis 4 (Verlassen des Bundes­
gebietes) und § 38 (Verehelichung) oder den auf 
Grund dieser Paragraphe erlassenen Vorschriften 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und wird hiefür mit Arrest bis zu sechs 
Wochen bestraft. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht ferner 
ein Wehrpflichtiger, der es verabsäumt, der Stan­
desevidenzkontrolle gemäß § 33 Abs. 2 nachzu­
kommen oder der die Meldung für eine Unter­
kunftsdauer von mehr als zwei Monaten gemäß 
§ 16 Abs. 1 unterläßt. Er wird mit Geld bis zu 
300 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ar­
rest bis zu vier Wochen bestraft. 

§ 48. Z u s t ä n di g k e i t zur Dur c h f ü h-
run g des S t r a f ver Fa h ren s. ., 

In den Fällen des § 47 ist zur Durchführung 
des Strafverfahrens die politische Bezirksbehörde 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten, wenn aber 
dieser Ort zum örtlichen Wirkungskreis eIner 
Bundespolizeibehörde gehört, diese Behörde zu­
ständig. 

V. übe r g a n g s be s tim m u n gen. 
§ 49. B i I dun g der Per s 0 n als t ä n d e. 

(1) Die Personalstände des Bundesheeres und 
der Heeresverwaltung werden nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen neu gebildet. 

(2) AnläßIich der Bildung der Personalstände 
dürfen als Berufsoffiziere und Beamte der Heeres­
verwaltung nur Personen angestellt werden, die 
auf Grund ihrer militärischen Ausbildung und 
Erfahrung sowie nach Maßgabe des Lebensalters 
und der Dienstfähigkeit für diese Verwendung 
geeignet sind. Personen, die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben, dürfen als Berufsoffiziere nicht 
angestellt werden; wenn es jedoch militärische 
Rücksichten erfordern, kann die Bundesregierung 
in Einzelfällen Ausnahmen bewilligen. Ein in den 
Ausbildungsvorschriften vorgesehenes besonderes 
Anstellungserfordernis wird durch einen Studien­
gang, eine Prüfung oder eine Praxis ersetzt, die 
der Bewerber abgelegt oder zurückgelegt hat, 
wenn vom zuständigen Bundesministerium und, 
sofern nicht das Bundeskanzleramt das zuständige 
Bundesministerium ist, im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt festgestellt wird, daß der Stu­
diengang, die Prüfung oder die Praxis vollen 
Ersatz für das Anstellungserfordernis bieten. In 
gleicher Weise kann, wenn der Studiengang, die 
Prüfung oder die Praxis keinen vollen Ersatz für 
das Anstellungserfordernis bieten, die Ablegung 
einer entsprechenden Ergänzungsprüfung binnen 
einer angemessenen Frist bewilligt werden. 

(3) Die übernahme auf einen Dienstposten der 
neu gebildeten Personalstände erfolgt durch Er­
nennung nach den geltenden Dienstrechtsvor­
schriften. Hiebei wird der Tag bestimmt, der 
für den Dienstrang und für weitere Vorrückun­
gen maßgebend ist. 

(4) Aus Anlaß der übernahme nach Abs. 3 kön­
nen im Einvernehmen mit dem Bundesministe­
rium für Finanzen Zeiträume nach dem 13. März 
1938 für die Bemessung des Ruhegenusses an­
gerechnet werden. 

(5) Bundesbedienstete, die nach Abs. 2 die über­
nahme als Berufsoffizier oder als Beamter der 
Heeresverwaltung anstreben, können von dem 
für die militärischen Angelegenheiten zuständigen 
Bundesministerium auf die Höchstdauer von 
sechs Monaten zur probeweisen Verwendung an­
gefordert werden. Während dieser Verwendungs­
zeit bleibt das bisherige Dienstverhältnis auf-
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im Gesetzentwurf 604 der Beilagen, betreffend ein Bundesge­
setz, w08i t Bestimmw1.gen über das Vfehrwesenerlassen werden 
(:7ehrgesetz). 

Im § 52 Abs.2,e 6~ Zeile hat es statt It§ 51 Abs. 5': 

richtig 'I§ 50 Abs. 5 11 zu lauten. 
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recht. Die Dienstbehörden des Bundes sind - so~ 
fern nicht zwingende Dienstesrücksichten ent­
gegenstehen, - verpflichtet, solche Bedienstete 
für die Dauer der probeweisen Verwendung vom 
Dienst freizustellen beziehungsweise für die über­
nahme in die neu zu bildenden Personalstände 
während der probeweisen Verwendung freizu­
geben. Die sechsmonatige Frist beginnt mit dem 
der Dienstfreistellung nächstfolgenden Tag. 

(6) Personen, die in den Personalstand der 
Heeresverwaltung auf Dienstposten der Verwen­
dungsgruppen E bis C oder der Entlohnungs­
gruppen e bis c übernommen werden, können, 
wenn si:e das 46. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, nach Bedarf für die Dauer, von zwei, 
höchstens vier Jahren zur Ausübung von Unter­
offiziersfunktionen herangezogen werden. 

§ 50. B i I dun g pro v iso r i s ehe r 
Grenzschutzabteilungen des 

B und e s h e e res. 
(1) Die zur Gendarmeriegrundausbildung be­

stimmten Gendarmerieschulen werden als provi­
sorische Grenzschutzabteilungen des Bundes­
heeres dem für die militärischen Angelegenheiten 
zuständigen Bundesministerium unterstellt. 

(2) Mit der Unterstellung werden die Ange­
hörigen der im Abs. 1 genannten Schulen An­
gehörige des Bundesheeres beziebungsweise der 
Heeresverwaltung. Das Dienstverhältnis dieser 
Bediensteten - sei es ein privatrechtliches oder 
ein öffentlich-rechtliches - bleibt nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Abs. 3 bis 6 aufrecht. 

(3) Soweit es sich bei den im Abs. 2 genannten 
Bediensteten um Beamte der Verwendungs­
gruppe W 1 oder um Vertragsbedienstete han­
delt, deren Entlohnung sich nach den Bezügen der 
Bundesbeamten der Verwendungsgruppe W 1 
bis 3 richtet und denen ein vertraglicher Ruhe­
genuß zugesichert ist oder die als Arzte ver­
wendet werden, wird ihr bisheriges Dienstver­
hältnis durch übernahme auf einen Dienstposten 
der neu zu bildenden Personalstände des Bundes­
heeres beziehungsweise der Heeresverwaltung 
beendet. § 49 Abs. 6 findet Anwendung. 

(4) Wird einer der im Abs. 3 bezeichneten Ver­
tragsbediensteten auf einen Dienstposten der neu 
gebildeten Personalstände nicht übernommen, so 
ist das Dienstverhältnis unverzüglich zu kün­
digen. 

(5) Soweit es sich bei den im Abs. 2 genannten 
Bediensteten um Vertragsbedienstete handelt, 
deren Entlohnung sich nach den Bezügen der 
Bundesbeamten der Verwendungsgruppe \VI 3 
oder 4 richtet und denen kein vertraglicher 
Ruhegenuß zugesichert wurde, gilt das Dienst­
ver hältnis als Vertragsbediensteter des Bundes­
heeres als auf die Dauer von zwei Jahren, be­
ginnend mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes, eingegangen. Ausnahms­
weise kann dieses) Dienstverhältnis einmal auf 
zwei weitere Jahre verlängert werden. 

11 

(6) Den im Abs. 5 genannten Bediensteten 
steht es frei, binnen sechs Wochen nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes das Dienstverhältnis 
ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 
Kommt es zu einer solchen Auflösung des 
Dienstverhältnisses, so gebührt dem Bediensteten 
eine Abfertigung in der Höhe, äie sich nach den 
Bestimmungen des § 35 des Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948, BGBl. N r. 86, ergeben würde, 
wenn der Dienstgeber die Kündigungausge­
sprochen hätte. 

(7) Die im Abs. 5 genannten Bediensteten sind 
nach Beendigung ihres :Qienstverhältnisses durch 
Zeitablauf nach Maßgabe des Bedarfes bevorzugt 
auf andere Dienstposten im Bereich der Bundes­
verwaltung zu übernehmen. Kommt es zu einer 
solchen übernahme nicht, so gebührt den Ver­
tragsbediensteten des Bundesheeres eine Abferti­
gung in der Höhe, die sich nach den Bestimmun­
gen des § 35 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 86, unter Zugrundelegung der 
bei der Bundesgendarmerie und beim Bundes­
heer zurückgelegten Dienstzeit ergibt. 

(s) Die Dienstzeit als Vertragsbediensteter des 
Bundesheeres wird auf den ordentlichen und 
außerordentlichen Präsenzdienst angerechnet. 

§ 51. An wen dun g von Vor s ehr i f t e n 
auf Angehörige des Bundesheeres 
und B e amt e der H e e res ver wal tun g. 

Auf die Beamten der Heeresverwaltung finden 
die Bestimmungen der Dienstpragmatik, RGBl. 
Nr. 15/1914, in der geltenden Fassung im vollen 
Umfange Anwendung; auf die Berufsoffiziere, 
Unteroffiziere und Chargen mit Ausnahme des 
V. Abschnittes. 

§ 52. E r s t e B i I dun g der S t ä n d e a n 
Off i z i e ren, U n t e r 0 f f i z i e ren und 

C ha r gen der R e.s e r v e. 

(1) Wehrpflichtige, die auf Grund ihrer mili­
tärischen Ausbildung und Erfahrung sowie nach 
Maßgabe der Dienstfähigkeit für die Verwen­
dung als Offiziere, Unteroffiziere und Chargen 
der Reserve geeignet sind und das 28. Lebens­
jahr bereits vollendet haben, können nach Voll­
streckung einer auf Grund freiwilliger Meldung 
abzuleistenden Waffenü:bung zu Offizieren, Un­
teroffizieren und Chargen der Reserve ernannt 
werden. Mit der Ableistung einer solchen Waffen­
übung gilt die Verpflichtung zur Ableistung des 
ordentlichen Präsenzdienstes als erfüllt. 

(2) Die im Abs. 1 für die Ernennung vorge­
sehene Bedingung der Ableistung einer Waffen­
übung entfällt bei den im § 49 Abs. 6 bezeichne­
ten Personen, sofern sie zur Ausübung von 
Unteroffiziersfunktionen herangezogen werden, 
sowie bei den im § 51 Abs. 5 genannten Ver­
tragsbediensteten des Bundesheeres. 
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§ 53. F i n a n z i e 11 e G e bar u n g. 

Die Gebarung des Bundeskanzleramtes in 
militärischen Angelegenheiten ist im· Jahre 1955 
in Ausgaben und Einnahmen bei einem neu zu 
errichtenden Kapitel 7 a zu verrechnen. Diese 
Ausgaben werden für 1955 mit dem Höchst­
betrag von 150 Millionen Schilling (Persönliche 
Ausgaben 30 Millionen Schilling, Sachliche Aus­
gaben 120 Millionen Schilling) festgesetzt. Sie 
sind durch Mehreinnahmen bei Kapitel 17 Titel 1 
§ 3 "Zölle" zu bedecken. 

§ 54. Die n s t.p 0 s t e n p I a n. 

(1) Für das Bundeskanzleramt (militärische An­
gelegenheiten) werden im Finanzjahr 1955 zu­
sätzlich zum Dienstpostenplan 1955 festgesetzt: 

95 Dienstposten der Verwendungsgruppen 
A und H1 

1151 Dienstposten der Verwendungsgruppen 
Bund H2 

2485 Dienstposten der Verwendungsgruppen 
C, D und E und des Entlohnungs­
sche~as I, Entlohnungsgruppen cl und e, 
SOWie 

790 Dienstposten des Entlohnungsschemas 11. 
(2) Die Auf teilung der Dienstposten nach Ver­

wendungsgruppen., Dienstzweigen und Dienst­
postengruppen erfolgt durch das Bundeskanzler­
amt im Einvernehmen mit dem Bundesministe­
rium für Finanzen. 

(3) Soweit diese Dienstposten durch Bedienstete 
besetzt werden, die einen Dienstposten bereits 
einnehmen, darf der durch ihre übernahme frei~ 
werdende Dienstposten nur mit Zustimmung des 

Bundeskanzleramtes Und des Bundesministeriums 
für Finanzen nachbesetzt werden. 

(4) Im übrigen finden die Bestimmungen des 
Allgemeinen Teiles des Dienstpostenplanes 1955 
Anwendung. 

VI. S c h lu ß b e s tim m u n gen. 
§ 55. Voll z i e h u n g. 

(1) Wo in diesem Bundesgesetz vom zuständi­
gen Bundesminister (Bundesministerium) die 
Rede ist, ist hierunter der in militärischen An­
gelegenheiten zuständige Bundesminister (das in 
militärischen Angelegenheiten zuständige Bun­
desministerium) zu verstehen. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich der von den Gerichten anzuwen­
denden Bestimmungen das Bundesministerium 
für Justiz, hinsichtlich des § 53 das Btmdesmini­
sterium für Finanzen, im übrigen das Bundes­
kanzlera.mt und, soweit der Bundesregierung in 
diesem Bundesgesetz Aufgaben übertragen sind, 
diese betraut.· 

(3) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes ge­
mäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 in den Angele­
genheiten des § 41 Z. 2 dieses"Bundesgesetzes ist 
das Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft betraut. § 41 Z. 2 tritt gegenüber den 
Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit 
dem Tage der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes in Kraft. Die Ausführungsgesetze der 
Länder sind binnen 6 Monaten nach Kund­
machung dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

1. Allgemeines. 

Die Republik Österreich hat sich zum Status 
der Neutralität bekannt. Die Neutralität bedeu­
tet aber nicht nur ein Privileg, sondern auch die 
Verpflichtung, ihr Respekt zu verschaffen und 
sie nötigenfalls gegen einen Angreifer auch zu 
verteidigen, soweit es die eigenen Mittel und 
Möglichkeiten erlauben. Eine Hilfe von außen 
wäre im Falle eines Angriffes auf unser Land 
wohl nur dann zu erwarten, wenn wir gewillt 
und bereit sind, unsere Grenzen zuerst mit allen' 
unseren eigenen Kräften selbst zu schützen. 
österreich muß daher von der ihm im Staats­
vertrag gegebenen Möglichkeit, Streitkräfte auf­
zustellen, Gebrauch machen. Die Wehrhoheit ist 
österreich in allen wichtigen Belangen wohl ge­
geben, soweit im Staatsvertrag noch einzelne ein­
schränkende Bestimmungen vorläufig geblieben 
sind, haben sie für unsere Verhältnisse kaum Be­
deutung. Mit der Aufstellung des Bundesheeres 
bekundet das österreichische Volk, daß es ent­
schlossen ist, seine Freiheit und seinen Frieden 
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
zu verteidigen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur vorliegenden 
Regelung gründet sich auf Artikel 10 Abs. 1 Z.15 
und Artikel 79" bis 81 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
die gesetzlichen Grundlagen. für die Aufstellung 
des österreichischen Bundesheeres geschaffen wer­
den. Hiezu genügt ein einfaches Bundesgesetz. 

Zu § 1: Weh r s y s t e m. 
Die Lage der Republik österreich läßt ein 

Rahmenheer der allgemeinen Wehrpflicht 
(Kaderheer) als das für österreich zweckmäßigste 
Wehrsystem erscheinen. 

Ein solches Heer besitzt einen ständigen 
Führungs-, Ausbildungs- und Verwaltungsappa­
ra t. Dieser bildet das Gerippe, das die W ehrpflich­
tigen jeweils aufnimmt und ausbildet sowie die 
militärischen Verwaltungs agenden besorgt. Der 
Kader ist bei diesem System reichlicher dotiert, 
als es die Friedensgliederung erfordern würde, 
damit neben der kontinuierlichen Ausbildung 
und Vorbereitung im Verwendungsfall Standes-

ergänzungen rasch vorgenommen und Reserve­
formationen aufgestellt werden können. 
Zu § 2:Zweck des Bundesheeres. 

Zweck und Inanspruchnahme des Bundesheeres 
sind im Artikel 79 der Bundesverfassung fest­
gelegt. 

Der S c hut z der G ren zen ist die vor­
nehmste und ,wichtigste Aufgabe des Bundes­
heeres. Die zivilen Wachkörper (Polizei und 
Gendarmerie) sind nach Organisation, Aus­
rüstung und Ausbildung für einen Einsatz in 
größeren Verbänden nicht bestimmt. Eine ent­
sprechende Friedensdislokation der Truppen als 
Rückhalt für die im Grenzraum tätigen Sicher­
heitsorgane wird sich als äußerst wirksam, er­
weIsen. 

Die Auf r e c h t e r hai tun g der Ruh e 
und 0 r d nun g i m I n n ern ist Sa'che der 
Polizei und Gendarmerie. Eine Heranziehung 
des Bundesheeres zu derlei Aufgaben ist nur, bei 
äußerstem Notstand gerechtfertigt. In. einem 
solchen Falle wird wohl schon das Erscheinen 
von militärischen Abteilungen genügen, um die 
gesetzliche Ordnung ohne Gewaltanwendung 
wiederherzustellen. ' 

Die m i I i t ä r i s c h e Hilf eie ist u n g , 
bei EIe m e n t ar e r ei g n iss e n größeren 
Umfanges hat sich bereits in den Jahren vor 1938 
als segensreiche Einrichtung erwiesen und wurde 
daher beibehalten. 
Zu§ 3: Oberbefehl und Verfü­

gun g s r e c h t über das B und e s-
he e r. ' 
Die Bestimmungen des Gesetzentwurfes be­

treffend den Oberbefehl und das Verfügungsrecht 
über das Bundesheer sind durch die Verfassung 
festgelegt. Den Oberbefehl über das Bundesheer 
führt der Bundespräsident (Artikel 80, Abs. 1) .. 
Soweit nicht nach dem Wehrgesetz der Bundes­
präsident über das Bundesheer verfügt, steht die 
Verfügung dem zuständigen Bundesminister 
innerhalb der ihm von der Bundesregierung er­
teilten Ermächtigung zu (Artikel 80, Abs. 2). 
Zu § 4: A ~ s üb u n g der Be feh 1 s ge wal t 

und Ver a n t w 0 r t 1 ich k e i t. 
In dieser Bestimmung wird festgelegt, daß der 

zuständige Bundesminister Vorgesetzter aller 
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Kommandos, Truppen, Behörden, militärischen 
Dienststellen und Heeresanstalten ist. Er übt die 
Befehlsgewalt grundsätzlich durch die Komman­
danten und Vorstände aus., die ihm für ihre 
Tätigkeit verantwortlich sind. Die militärische 
Führung und die Leitung der Ausbildung obliegt 
den militärischen Kommandanten. 

Zu § 5: L a nd e s ver t eid i gun g s rat. 

Diese für die Republik österreich neue Insti­
tution hat Vorbilder in den meisten Staaten. Da 
viele Fragen der Landes.verteidigung über den 
Wirkungsbereich des zuständigen Bundesministe­
riums hinausgreifen, weroen sie unter Zuziehung 
der beteili.gten Bundesminister zu beraten sein. 
Der Landesverteidigungsrat, der beratende Funk­
tionen hat, gibt Gelegenheit, auch grundsätzliche 
Fragen der Landesverteidigung vor einem 
Komitee der Bundesregierung, unter Zuziehung 
von Fachleuten und von zwei Mitgliedern, die 
von den im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretenen politischen Parteien entsprechend 
ihrer Stärke entsendet, zu behandeln. 

Der Landesverteidigungsrat ist in Fragen mili-. 
tärischer Angelegenheiten grundsätzlicher Art zu 
hören. Ip:l besonderen steht ihm als Ganzem ein 
Besuchsrecht bei allen Dienststellen des Bundes­
heeres zu. 

Zu § 6: Be s c h wer d e kom m iss ion in 
mi I j,t ä r i s c he n An gel e gen he i t e n. 

Diese Kommission stellt eine neue Einführung 
dar und hat den Zweck, jedem Soldaten die Mög­
lichkeit zu geben, Beschwerden unmittelbar oder 
mittelbar bei einem außerhalb des Heeres 
stehendem Forum zur Prüfung und Erstattung 
von Empfehlungen an den Zuständigen Bundes­
minister vorzubringen. 

Die Beschwerdekommission hat keinen behörd­
lichen Charakter. 

Zu § 7: Ern e n nun g der 0 ff i z i e r e. 

Abs. 1 enthält einedeklarative Wiedergabe der 
im Bundes-Verfassungsgesetz dem. Bundespräsi­
denten eingeräumten Befugnisse hinsichtlich der 
Ernennung von Berufsoffizieren. Daß der Bun­
despräsident dieses Recht der Ernennung be­
stimmter Kategorien von Berufsoffizieren an den 
zuständigen Bundesminister übertragen kann, ist 
im Artikel 66 Abs. 1 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 verankert. Von 
diesem Recht hat der Bundespräsident mit der 
Entschließung vom 12. August 1924, BGBL 
Nr. 312, Gebrauch gemacht. 

Die Bestimmung des Abs. 2 stützt sich auf Ar­
tikel 65 Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929, wonach besondere Gesetze be­
stimmen, inwieweit demBundespräsidenten neben 
den im Artikel 65 des Bundes-Verfassungsgesetzes 

in der Fassung von 1929 eingeräumten Befugnissen 
außerdem noch Befugnisse unter anderem hin­
sichtlich von Ernenn1Jngsrechten 'und sonstigen 
Befugni.ssen in Personalangelegenheiten zustehen. 
Der Entwurf sieht vor, daß die Ernennung von 
Wehrpflichtigen zu Reserveoffizieren dem Bun­
despräsidenten im gleichen Umfange zukommen 
soll wie hinsichtlich der Ernennung von Berufs­
offizieren. Daß der Bundespräsident dieses Recht 
auf den zuständigen Bundesminister übertragen 
kann, muß, um mit den Bestimmungen der Bun­
desverfassung nicht in Widerspruch zu geraten, 
ausdrücklich angeordnet werden. Eine solche De­
legationsbefugnis in einfachen Gesetzen ist im 
Sinne der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
(Slg. 2067) ausdrücklich für zulässig erklärt. Es 
wird Sache des Bundespräsidenten sein, auf An­
trag der Bund~sregierung von dieser Delegations­
befugnis Gebrauch zu machen. 

In den §§ 8 und 9 wird die Beförderung von 
Chargen und Unteroffizieren sowie die Verlei­
hung von KommandosteIlen geregelt. Unter 
KommandosteIlen bis zum Abteilungskomman­
danten (einschließlich) sind die Kommandos der 
Unterabteilungen (Kompagnie, Batterie, Schwa­
dron, Staffel) und die Kommandanten der Ab­
teilungen (Infanterie- und Pionierbataillon, 
Artillerieabteilung, Fliegergruppe) gemeint. 

Zu § 10: Z e i t ver p f li c h t e t e Sol d a t e n. 

Diese Gesetzesbestimmung ermächtigt den zu­
ständigen Bundesminister, Soldaten auf Grund 
freiwilliger Meldung zu einer Dienstleistung über 
die normale Präsenzdienstzeit bis zur Höchst­
dauer von neun Jahren weiter zu verpflichten. Bei 
kurzer Dienstzeit ist die freiwillige Weiterver­
pflichtung von längerdienenden SoLdaten unbe­
dingt erforderlich, um aus ihnen die Spezialisten 
aller Art (wie Vormeister der schweren Waffen, 
der Artillerie, die niederen Chargen der tech­
nischen Truppen, die Funker, Fahrer und Flieger­
personal) sowie" in weiterer Folge 'die Unteroffi­
ziere zu gewinnen . 

• 
Zu § .11: Res e r v e. 

Die Reserve besteht aus gedienten und un­
gedienten Wehrpflichtigen. 

Zu § 12: Die n s t vor s c h r i f te n. 

Die allgemeinen Dienstvorschriften regeln die 
Pflichten und Rechte der Soldaten auf Grund des 
Wehrgesetzes und den gesamten inneren Dienst­
betrieb. 

Zu § 13: H e e res 0 r g a n isa t ion, B e­
w a f f nun g, Gar n iso nie run g, B e­
nennung und Adjustierung der 
Truppen. 

Die die Heeresorganisation, -Bewaffnung, Gar­
nisonierung und Benennung der Truppen be-
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treffenden grundsätzlichen Fragen außer denen I Stellungskommissionen ist an die Verwendung 
der Adjustierung werden von der Bundesregie- ziviler Amtsärzte gedacht. 
rung geregelt. Zur Regelung aller übrigen Fragen 
einschließlich der der Adjustierung ist das zustän- Die §§ 23 und 24 enthalten die Bestimmungen 
dige Bundesministerium berufen. über die Stellungspflicht und das Verfahren vor 

Die allgemeine Wehrpflicht der männlichen der Stellungskommission. 
österreichischen Staatsbürger s,ol1 sich laut vorlie-

. gendem Gesetzentwurf auf das Alter vom vollen- Zu §§ 25 ·bis 27: W a f f end i e n s t ver w e i­
deten 18. bis einschließlich des vollendeten 50. Le-
bensjahres erstrecken. 

Für Offiziere und technische Spezialkräfte, 
die insbesondere im Fall von Grenzschutzauf­
gaben in größerer Zahl benötigt werden könnten, 
müßte eine Verlängerung der Wehrpflicht vor­
geschlagen werden. Auch ältere derartige Per­
sonen können für auftretende minderwichtige 
Aufgaben herangezogen werden. 

In den §§ 14 und 15 sind die näheren Be­
·stimmungen über Aufnahmebedingungen, Dauer 
und Art der Wehrpflicht sowie die Pflichten aller 
Wehrpflichtigen angeführt. 

Zu § 16: P fl ich t e n a 11 er We h r p fl i c h­
ti gen. 

Um die wehrpflichtigen Personen von Meldun­
gen über Aufenthaltsveränderungen möglichst zu 
entlasten, sollen sie lediglich bei Unterkunftsver­
änderungen von mehr als zwei Monaten Dauer 
im' Rahmen des Meldegesetzes 1954 einen zu­
sätzlichen Meldezettel ausfüllen. 

Angehörige nur der jeweils fünf jüngsten Re­
servejahrgänge bedürfen zu einem mehr als drei 
Monate dauernden Aufenthalt außerhalb des 
Bundesgebietes einer vorherigen Bewilligung des 
zuständigen Ergänzungskommandos. 

Personen, die dem stellungspflichtigen Jahr­
gang angehören und tauglich befunden wurden, 
dürfen das Bundesgebiet ohne Rücksicht auf die 
Dauer nur dann verlassen, wenn sie hiezu eine 
besondere Bewilligung erhalten, die verweigert 
werden kann, wenn es militärische Rücksichten 
erfordern. Darüber hinaus können aus militäri­
schen Rücksichten auch Angehörige anderer 
wehrpflichtiger Jahrgänge durch Verordnung 
verpflichtet werden, eine Genehmigung zum Ver­
lassen des Bundesgebietes einzuholen. 

In den §§ 17 bis 22 sind die näheren Bestim­
mungen über die Ergänzungsbereiche, die Stel­
lungskommissionen sowie deren Zusammen­
setzung und Aufgaben enthalten. 

Danach ist die Ergänzung nach den Bereichen 
der Bundesländer geregelt. Es ist jedoch vorge­
sehen, daß zum Beispiel für die Ergänzung der 
Luftstreitkräfte ein für das ganze Bundesgebiet 
zuständiges Ergänzungskommando aufgestellt 
werden kann. 

Organisation und Aufgabe~ der Ergänzung 
sind nach schon bewährtem Muster geregelt; die 
Mitwirkung der politischen Verwaltungsbehör­
den und der Gemeinden ist sichergestellt. Bei den 

ge run g. 
In den §§ 25 bis 27 werden Bestimmungen 

über das Recht der Verweigerung des Wehr­
dienstes mit der Waffe getroffen. Unter be­
sonderer Bedachtnahme auf die Erfahrungen in 
anderen Staaten versuchen die §§ 25 bis 27, 
den in österreich geäußerten Wünschen auf Nor­
mierung der Kriegsdienstverweigerung innerhalb 
der durch die Bundesverfassung gezogenen Gren­
zen gerecht zu werden. Der Artikel 14 Abs. 1 
des Staatsgrundgesetzes vom 27. Dezemper 1867, 
RGBl. Nr. 112, über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger, das durch Artikel 149 Bundes-Ver­
fassungs gesetz in der Fassung von 1929 zum Bun­
desverfassungsgesetz . erhoben ist, gewährleistet 
jedermann Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts­
hofes (Erk. Slg. 1207) ist durch den genannten 
Artikel 14 nur das Religionsbekenntnis, nicht 
aber eine Weltanschauung im allgemeinen ge­
schützt. Glaubens- und Gewissensfreiheit sollen 
dem einzelnen Wehrpflichtigen durch die allge­
meine Wehrpflicht dann nicht geschmälert wer­
den, wenn ein Wehrpflichtiger sich aus Glaubens­
und Gewissensgründen unter allen Umständen 
einer Gewaltanwendung widersetzt oder gegen 
jede persönliche Anwendung von Waffengewalt 
erklärt. Die Voraussetzungen für die Freistellung 
vorn Waffendienst sind nur erfüllt, wenn· die im 
Abs. 2 des § 25 geforderten Beweise erbracht 
werden können. Von dem Gedanken, aus Glau­
bens- und Gewissensgründen vorn Wehrdienst 
mit der Waffe freizustellen, ist auch die Rege­
lung getragen,.die über die Zusammensetzung der 
Kommission spricht, vor der Waffendienstverwei­
ger er ihre Anträge zu erhärten hätten. Die Zu­
sammensetzung der Kommission bietet dafür Ge­
währ, daß Gewicht und Ernsthaftigkeit der von 
Wehrdienstverweigerern vorgebrachten Glau­
bens'- und Gewissensgründe in ihrer Tragweite 
erkannt werden. 

Im übrigen enthalten die Regelungen der ge­
nannten Paragraphen Normen über das Verfah­
ren, das bei der Behandlung von Waffendienst­
verweigerungsanträgen einzuschlagen ist, sowie 
über die Wirkung eines dem Antrag stattgeben­
den Bescheides. 

Zu § 28:P r äse n z die n s t. 
Die Einberufung zum Präsenz dienst erfolgt 

durch das zuständige Ergänzungskornmando. Die 
Wehrpflichtigen werden nach Eignung und Be­
darf den einzelnen Truppenkörpern zugewiesen, 
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wobei persönliche Wünsche tunlich zu berücksich­
tigen sein werden. 

Der Präsenzdienst ist entweder ein ordent­
licher, wenn er zur Ableistung der ersten Ausbil­
dung erfolgt, oder ein außerordentlicher, in den 
Fällen des § 2 WG. und bei freiwilliger Ablei­
stung von Waffenübungen. 

Die Dauer des ordentlichen Präsenzdienstes 
soll wohl möglichst kurz, jedoch zur ErreichJng 
einer gründlichen militärischen Ausbildung hin­
reichend sein, die auch die unerläßliche Ausbil­
dung in größeren Einheiten und im Zusammen­
wirken der Waffen sicherstellen soll. Die Dauer 
des Präsenzdienstes für Waffendienstverweigerer 
ist, wie in allen Staaten, die diesen Begriff aner­
kannt haben, entsprechend verlängert und be­
inhaltet Hilfsdienste ohne Waffe, wie zum Bei­
spiel Sanitätsdienst, Dienst in Anstalten und 
Werkstätten der Heeresverwaltung. 

Die Einberufung zu Waffenübungen ist nur 
auf Grund freiwilliger Meldung vorgesehen. Die 
Ernennung zu Offizieren und Unteroffizieren. 
der Reserve kann jedoch von der Ableistung von 
Waffen übungen zu Ausbildungszwecken und von 
der Ablegung von Prüfungen abhängig gemacht 
werden, da die normale Dauer der Ausbildung 
für die notwendige Schulung dieser Heeresangc~ 
hörigen sonst nicht ausreichen würde. Die allge­
meine oder jahrgangsweise Einberufung nach § 2. 
und die Rückversetzung verfügt der Bundesprä­
sident, die Einberu'fung zu Ausbildungszwecken 
(Waffenübungen) der zuständige Bundesminister. 

Zu § 29: Aus n ; h m e n von der Ein be r u­
fun gun d Auf 5 chi e b u n g der Ei n­
be r,u fun g. 
Im § 29 ist jener Personenkreis angeführt, der 

von einer Einberufung in das Bundesheer aus­
geschlossen ist; ferner sind jene Fälle angeführt, 
in denen von der Einberufung in den ordent­
lichen Präsenz dienst abgesehen werden kann. 
Weiters sind jene Wehrpflichtigen der Reserve an­
geführt, die allgemein oder auf. Antrag für be­
stimmte Zeit von der Präsenzdienstleistung zu 
befreien sind, 

Zu § 30: Die n s t zeit der Prä sen z­
die n s t p f 1 ich t i gen. 

Hier sind Bestimmungen über den Beginn der 
Präsenzdienstzeit und über jene Zeiträume, die 
nicht angerechnet werden, enthalten. Dies ist 
notwendig, um unerwünschte Kürzungen der 
Ausbildungszeit zu verhindern. 

Zu § 31: Treuegelöbnis. 

Von der Ablegung des bisher üblichen Fahnen­
eides wurde, wie in anderen Staaten auch, abge­
sehen; an dessen Stelle ist ein Treuegelöbnis vor­
gesehen, das jeder Wehrpflichtige beim erst­
maligen Antritt des Präsenzdienstes zu leisten 

hat. Der Wortlaut des Treuegelöbnisses ist im 
Gesetz vollinhaJtlich angeführt. 

Zu § 32: Vor z e i t i g e E n t 1 ass u n g, E n t­
- 1 ass u n gun d Auf s c hub der E n t­

las s u n gau s dem Prä sen z die n s t. 

Die vorzeitige Entlassung ist aus rücksichts­
würdigen, gesamtwirtschaftlichen, familienpoliti-
schen und sonstigen öffentlichen Interessen sowie 
aus militärischen Rücksichten möglich. Sie erfolgt 
durch das zuständige Bundesministerium. Wehr­
pflichtige sind aus dem Präsenz dienst auszuschei­
den, wenn sich nach der Einberufung herausstellt, 
daß die für ihre Einberufung erforderlichen Vor­
aussetzungen nicht gegeben waren. Bei außer­
gewöhnlichen Verhältnissen, die' erhöhte Stände 
des Bundesheeres erfordern, ist der Bundespräsi­
dent ermächtigt, die Versetzung in die Reserve 
der Wehrpflichtigen, die den ordentlichen Prä­
senzdienst vollstreckt haben, beziehungsweise der 
Wehrpflichtigen der Reserve, die zu Waffen­
übungen einberufen sind, vorläufig aufzuschieben. 

Zu § 33: Be so nd e r e Be s tim m un gen 
übe r die Res e r v e. 

Die Verpflichtung der Wehrpflichtigen der 
Reserve zu einer fallweisen Standesevidenzkon­
trolle ist notwendig, um die Evidenz der Wehr­
pflichtigen bei den Ergänzungskommandos auf 
dem laufenden Stand zu erhalten. 

111. Pflichten und Rechte der Soldaten. 

Zu § 34: PHi 'c h t e nun d R e c h ted e r 
Sol d a t e n. 

Diese Bestimmungen beinhalten die Berufs­
pflichten der Soldaten, das Recht, Wünsche und 
Beschwerden vorzubringen, und die Voraus­
setzungen, unter welchel). die Befolgung emes 
Befehles abgelehnt werden kann. 

Zu § 35: Aus b i 1 cl u n g. 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, daß alle Sol­
daten neben der militärischen Ausbildung auch 
Kenntnisse ihrer staatsbürgerlichen Pflichten und 
der Verpflichtungen aus dem Völkerrecht er­
halten und zur Pflege des österreichischen Staats­
gedankens erzogen werden. 

Zu § 36: S t a a t s b ü r ger 1 ich e Re c h t e. 

Gemäß Bundes-Verfassungsgesetz kommen den 
Soldaten die staatsbürgerlichen Rechte in vollem 
Umfange zu. 

Als Einrichtung des Staates ist das Bundes­
heer, das allen Bürgern in gleicher Weise zu 
dienen hat, von jeder parteipolitischen Verwen­
dung unbedingt fernzuhalten. Im Gesetz sind 
daher Bestimmungen aufgenommen, die Gewähr 
bieten sollen, daß der überparteiliche Charakter 
des Bundesheeres gewahrt bleibt und sein inneres 
Gefüge nicht durch parteipolitische Bestrebungen 
untergraben wird. Hiezu gehören das Verbot 
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jeder partei politischen Betätigung im Dienst und 
in militärischen Unterkunftsbereichen sowie das 
Verbot der Teilnahme an politischen Versamm­
lungen, Demonstrationen und Aufmärschen von 
Soldaten in Uniform. Die Information ausallge­
mein zugänglichen und erlaubten Nachrichten­
quellen, wie Zeitungen und Rundfunksendun­
gen, fällt nicht unter den Begriff der partei­
politischen Betätigung. 

Die religiöse Betätigung bleibt jedem Soldaten 
freigestellt. 

Zu § 37: Soldatenvertreter. 

Die vorgesehene Regelung trägt einerseits den 
Interessen aller Soldaten, anderseits auch der be­
sonderen Eigenart des militärischen Dienstes 
Rechnung. 

Das Leben der aktiven Soldaten spielt sich 
hauptsächlich in der Unterabteilung (Kompagnie, 
Batterie) ab; dort werden ihre persönlichen An­
liegen am unmittelbarsten berührt. Daher ist im 
Gesetzentwurf je ein Soldaten vertreter für die 
Chargen und für die Soldaten ohne Chargen­
grad pro Unterabteilung vorgesehen. Für die 
geringere Zahl ,von Unteroffizieren genügt ein 
Soldatenvertreter pro Abteilung (Batterie) und 
für die Offiziere ein Soldatenvertreter pro Trup­
penkörper (Regiment, selbständige Abteilung). 
Alle Soldatenvertreter haben grundsätzlich den 
ihnen zukommenden normalen Dienst zu ver­
sehen. 

Die Wahl der Soldatenvertreter hat in einer 
einfachen, den militärischen Verhältnissen ange­
paßten Form zu erfolgen, unter Wahrung aller 
Merkmale einer geheimen und unbeeinflußten 
Wahl. 

17 

Wehrpflichtige des ordentlichenPräsenzdienstes 
haben, mit Rücksicht auf die kurze Dauer ihrer 
I?ienstleistung, keinen Anspruch auf Urlaub. In 
dringenden Fällen (Familienangelegenheiten 
u. dgl.) kann jedoch auch diesen Wehrpflichtigen 
eine zeitlich angemessene Dienstbefreiung und 
das Verlassen des Garnisonsortes bewilligt 
werden. 

Zu § 40: Be z ü g e und so n s ti g e A n­
s pr ü ehe. 

Den im Präsenzdienst stehenden 'w ehr­
pflichtigen gebührt Besoldung, Unterkunft, Ver­
pflegung, Bekleidung und ärztliche Betreuung. 
Die hier festgelegten Ansprüche werden in 
besonderen gesetzlichen Bestimmungen ein­
gehend geregelt; das gleiche gilt für, die An­
sprüche auf Fürsorge für Familienerhalter und 
sozialversicherungsrechtlichen Schutz. 

Die Gebührnisse der Berufsoffiziere und der 
freiwillig zeitverpflichteten Soldaten werden sich 
nach dienstrechtlichen Vorschriften richten. 

Zu § 41: Sie her u n g des A rb e i t s­
pI atz e s. 

Um die Wehrpflichtigen vor beruflichen Nach­
teilen und Schäden zu bewahren, ist hier der 
Anspruch auf Sicherung des Arbeitsplatzes fest­
gelegt. Besondere, gesetzliche Vorschriften zur 
Sicherung des Arbeitsplatzes und über sonstige 
arbeitsrechtliche Schutzmaßnahmen, wie Kündi­
gungsschutz und Anrechnung der Wehrdienst­
zeit, werden diese grundsätzlichen Bestimmungen 
des Wehrgesetzes ausführen. 

IV. Strafbestimmungen. 

Der Wirkungskreis der Soldatenvertreter ist Zu § 42: Unbefugte Aufstellung 
bewaffneten Organis'a-im Gesetz taxativ aufgezählt, um Unzukömrri- eIn er 

lichkeiten auszuschließen. t ion. 

Zu § 38: Ver ehe I ich u n g. 

Aus dienstlichen Gründen scheint es geboten, 
Wehrpflichtigen des stellungspflichtigen J ahr­
ganges, im wesentlichen also der Neunzehnjäh­
rigen, bis zum Ende der Ableistung des ordent­
lichen Präsenzdienstes die Verehelichung zu 
untersagen. Bei den freiwillig längerdienenden 
W ehrpflich tigen und den Berufsoffizieren wird 
die Verehelichung aus den gleichen Gründen an 
bestimmte Voraussetzungen bezüglich Lebens­
alter und Dienstzeit gebunden. Eine gegen das 
Verbot eingegangene Ehe behält, unbeschadet der 
im § 47 angeführten strafrechtlichen Folgen, 
ihre gesetzliche Gültigkeit. 

Zu § 39: Ur lau b. 

Anspruch und Dauer des. Urlaubes der Be­
rufsoffiziere und der zeitverpflichteten Soldaten 
richten sich nach den für Bundesangestellte all­
gemein gültigen Vorschriften. 

Die unbefugte Aufstellung einer bewaffneten 
Macht und die zur Vorbereitung einer solchen 
Aufstellung geeigneten Vorbereitungshandlungen 
müssen zum Schutz der Republik mit Strafe 
bedacht werden. Die Qualifikation solcher Hand­
lungen als Verbrechen trägt der Schwere einer 
solchen strafbaren Handlung Rechnung. 

Zu § 43: N ö ti gun g zur Te i In ahm e 
a n p 0 li t i sc h e n Ver ein e n. 

Die durch die über- und Unterordnung in 
einem militärischen Verband gegebenen Ver­
hältnisse erfordern die Bestrafung einer Militär­
person, die es versucht, eine andere Militär­
person in Ausnützung dieser Verhältnisse in' 
politischer Beziehung zu beeinflussen. 

Zu § 44: SeI b s t be s c h ä d i gun g 0 der 
B e s c h ä cl i gun ~ ein e san der e n. 

Obwohl die Selbstbeschädigung, sofern es 
sich nicht um Selbstmord handelt, und die Be-
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schädigung eines anderen schon nach anderen 
strafrechtlichen Vorschriften mit Strafe bedroht 
ist, erscheint es notwendig, solche Handlungen, 
wenn ihnen die Absicht zugrunde liegt, jemanden 
seiner Wehrpflicht zu entziehen, unter Straf­
sanktion zu stellen. 

Zu § 45: Um geh u n g der Weh r p f I ich t. 

Wenn sich jemand listiger Umtriebe bedient, 
um sich oder einen anderen seiner Wehrpflicht 
zu entziehen, soll er vom Gerich t wegen Ver­
gehens bestraft werden; die Höhe der Strafe 
richtet sich in dem in dieser Bestimmung vor­
gesehenen Rahmen nach der Schwere der Tat. 

Zu § 46: Nie h tb ef 0 I gun gei ne sEi n-
berufungsbefehleL 

Die vorsätzliche Nichtbefolgung eines Ein­
berufungsbefehles muß unter Strafdrohung ge­
stellt werden, um eine geordnete Ero-änzung des 
Bundesheeres sicherzustellen. Die st~afrecht1iche 
Qualifikation einer solchen Tat und das Straf­
ausmaß richten sich nach der Dauer des Ver­
säumnisses. 

Zu den §§ 47 und 48: 

Die im § 47 aufgezählten Straf tatbestände 
soll~n als Verwaltungsübertretungen von den 
BezIrksverwaltungsbehörden (Bundespolizeibe­
hörden) bestraft werden .. 

V. übergangsbestimmungen. 

Zu § 49: 

§ 49 enthält die Dienstrechtsnormen, nach 
denen bei der Neubildung der Personalstände 
des Bundes~eeres und der. Heeresverwaltung 
vorzugehen 1st. Den Personalständen im Sinne 
dieser Bestimmung. gehö:ren nur . die in einem 
Dienstverhältnis zum Bund stehenden nicht aber 
die auf Grund der allgemeinen W ehr~flicht zum 
Präsenzdienst heranzuziehenden Personen an. Da 
sich für das Bundesheer und die Heeresverwaltung 
~unmehr eine ähnliche Situation ergibt, wie sie 
1m Jahre 1945 für die übrige Bundesverwaltung 
bestanden hat, sieht der § 49 für die Bildung der 
Personalstände eine Regelung vor, die sich weit-

. g.?hen? a~ die im Beamten-überleitUIigsgesetz 
fur dIe BIldung der Personalstände getroffenen 
Bestimmungen anlehnt. 

Die im Abs. 2 aufgestellten Anstellungs­
erfordernisse für Berufsoffiziere und Beamte der 
Heeresverwaltung nehmen auf den Umstand Be­
dacht, daß es seit dem März 1938 kein östel'rei­
chischesBundesheer und keine österreichische 
Heeresverwaltung gegeben hat. Es werden bei der 
Personalstandsbildung des Bundesheeres neben 
eh~~aligen Offizieren (Beamten) des seiner­
ZeitIgen Bundesheeres auch Personen, die nicht in 
entsprechender Eigenschaft dem Bundesheer an-

gehört haben, in Betracht kommen. Bei solchen 
Bewerbern wird die Eignung zum Berufsoffizier 
im Hinblick auf ihre bisherige militärische Aus­
bildung und Erfahrung streng zu prüfen sein. Als 
Altersgrenze für die übernahme von Berufs­
offizieren ist die Vollendung des 55. Lehensjahres 
vorgesehen. 

Eine besondere Regelung für die zeitverpflich­
teten Soldaten (Unteroffiziere, Chargen und 
Wehrmänner) konnte bei der Personalstands­
bildung entfallen, weil beim Aufbau des Bundes­
heeres einerseits Beamte und Vertragsbedienstete 
der Heeresverwaltung und anderseits ein Teil 
der von der Gendarmerie ausgebildeten Vertrags­
bediensteten zu Ausbildungszwecken herange­
zogen werden. Zeitverpflichtete Soldaten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes wird es erst in dem 
Zeitpunkt geben, in dem die ersten zum ordent­
lichen Präsenzdienst einberufenen Wehrpflichtigen 
diesen Präsenzdienst abgeleistet' und sich frei­
willig zum Weiterdienen im Bundesheer ver­
pflichtet haben werden. 

Die im 3. und 4. Satz des Abs. 2 hinsichtlich 
der besonderen Anstellungserfordernisse getrof­
fene Regelung entspricht den seinerzeit für die 
Bundesbeamten vorgesehenen Bestimmungen des 
§ 16 Abs. 2 der Dienstzweigeverordnung, 
BGBl. Nr. 164/1948. 

Abs. 3 sieht in Anlehnung an die Bestim-· 
mungen des § 7 des Beamten-überleitungsgesetzes 
vor, daß die übernahme auf einen Dienstposten 
der neu zu bildenden Pel'sonalstände im Wege 
der Ernennung nach den bestehenden Dienst­
rechtsvorschriften (Dienstpragmatik und Gehalts­
überleitungsgesetz) zu geschehen hat, wobei der 
Tag bestimmt wird, der für den Dienstrang und 
für weitere Vorrückungen maßgebend ist. Bei der 
Durchführung dieser Bestimmung' wird auf die 
geplante Verwendung, das Lebensalter und die 
Dienstzeit Rücksicht zu nehmen sein; insbeson­
dere werden sich auch Richtlinien aus dem Ver­
gleich mit ähnlich organisierten Exekutivkörpern 
(leitende Wachebeamte) ergeben. Allenfalls be­
reits getroffene Verfügungen nach den Bestim­
mungen des Beamten-überleitungsgesetzes (§§ 4 
Abs. 2, 7, 8 und 10) beziehungsweise nachdem 
Gehaltsüberleitungsgesetz stehen einer An­
wendung dieser Gesetzesbestimmungen nicht ent­
gegen. Die übernahme nach Abs. 3 stellt eine 
dienstrechtliche Einrichtung besonderer Art dar, 
die die eheste Bildung der Personalstände ermög­
lichen und den besonderen Verhältnissen, die bei 
der Aufstellung des Bundesheeres vorliegen, 
Rechnung tragen soll. Sie stellt weder eine An­
stellung gemäß § 4 GÜG. nom eine Reakti­
vierung gemäß § 16 GÜG. dar. 

Im Abs. 4 ist für die Anrechnung von nach 
dem 13. März 1938 liegenden Zeiträumen für 
die Bemessung des Ruhegenusses Vorsorge ge­
troffen. Die Anrechnung von Zeiträumen, die 
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vor dem 13. März 1938 liegen, richtet sich nach 
den geltenden Dienstrech tsV'orschriften. 

Der Abs. 5 enthält besondere Vorschriften für 
Bundesbedienstete, die eine übernahme als Be­
rufsoffizier oder als Beamter der Heeresverwal­
tung anstreben. Erweist sich der Bundesbedien­
stete während der probeweisen Verwendung für 
den angestrebten Dienst als nicht ausreichend ge­
eignet, so kehrt er wieder zu seiner früheren Ver­
wendung zurück. 

Im Abs. 6 ist vorgesehen, daß Bedienstete der 
Heeresverwaltung für eine bestimmte Zeit zur 
Ausübung von Unteroffiziersfunktionen heran­
gezogen werden können. Diese Bestimmung ist 
im Interesse der Ausbildung der Wehrpflichtigen 
des ordentlichen Präsenzdienstes für die Zeit not­
wendig, während der noch keine aas diesen 
Wehrpflichtigen hervorgegangenen Unteroffiziere 
zur Verfügung stehen. Es werden nur die Be­
diensteten der Heeresverwaltung zu diesen Funk­
tionen heranzuziehen sein, die sich für die inili­
tärische Ausbildung besonders eignen und das 
46. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Zu § 50: 

Abs. 1 macht sich die Tatsache zunutze,' daß 
von der Gendarmerie Vertragsbedienstete abge­
zogen werden können, die die für diese Exekutiv­
körper notwendige militärische GrundausbiIaung 
aufweisen. Diese Bediensteten werden in provi­
sorische Grenzschutzabteilungen zusammengefaßt, 
die einerseits für den vorläufigen Schutz der 
Grenzen, anderseits zu vorbereitenden Maßnah­
men für die Aufstellung der Ausbildungskader 
verwendet werden. 

Die Angehörigen der provisorischen Grenz­
schutzabteilungen, die in einem öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältnis oder in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis mit vertraglichem 
Ruhegenuß stehen oder als Vertragsärzte verwen­
det werden, sollen nach den Bestimmungen des 
§ 49 in den Personalstand des Bundesheeres be­
ziehungsweise der Heeresverwaltung übernom­
men werden. Es handelt sich in diesen Fällen 
durchwegs um Bedienstete, die die Eignung zum 
Berufsoffizier beziehungsweise zum Beamten der 
Heeresverwaltung in ihrer hisherigen Verwen­
dung bereits nachgewiesen haben. Bis zu· ihrer 
übernahme bleibt das bisherige Dienstverhältnis 
aufrecht. 

Nach Abs. 4 ist das Dienstverhältnis, wenn es 
nicht zu einer übernahme in die neu zu bildenden 
Pers.onalstände kommt, zu lösen. Dem Dienst­
nehmer blerbt selbstverständlich das Recht vor­
behalten, vor übernahme das Dienstverhältnis 
nach den Bestimmungen des Dienstvertrages zu 
kündigen. . 

Für die Angehörigen der provisorischen Grenz­
schutzabteilungen, die in einem privatrechtlichen 
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Dienstverhältnis ohne vertraglichen Ruhegenuß 
stehen, sieht Abs. 5 vor, daß ihr bisheriges un­
befristetes Dienstverhältnis in ein befristetes 
Dienstverhältnis als Vertragsbediensteter des 
Bundesheeres umgewandelt wird. Nach Ablauf 
der im Gesetz vorgesehenen Befristung sollen 
diese Bediensteten als Ausbildner des Bundes­
heeres durch die aus den stellungspflichtigen Jahr­
gängen hervorgegangenen zeitverpflichteten Sol­
daten ersetzt und nach Möglichkeit im Sinne des 
Abs. 7 in andere Bereiche des öffentlichen Dien-
stes überführt werden. I 

Im Nbs. 6 wird dem Vertragsbediensteten, der 
mit der Umwandlung seines bisheriben Dienst­
verhältnisses nicht einverstanden ist, die Mög­
lichkeit der Kündigung des Dienstterhältnisses 
unter Gewährung einer Abfertigung eröffnet. 

Zu § 51: 

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, daß 
für Berufsoffiziere, die zeitverpflichteten Soldaten 
und die Beamten der HeeresverJraltung die 
Dienstpragmatik anzuwenden ist. Fü~ die Berufs­
offiziere und die zeitverpflichteten Soldaten er­
gab sich die Notwendigkeit, sie von aer Anwen­
dung des V. Abschnittes der Dien1stpragmatik 
(Disziplinarbestimmungen) auszunehmen; an 
Stelle dieses Abschnittes wird ein den militäri­
schen Verhältnissen angepaßtes Disziplinllrgesetz 
zu erlassen sein. 

Zu § 52: 

Wegen der militärischen Notwendigkeit, mög­
lichst rasch für Fälle des § 2 entsprechend aus­
gebildete Reserveoffiziere sowie Unteroffiziere 
und Chargen der Reserve in ausreichender Zahl 
zur Verfügung zu haben, bietet Abs. 1 die Mög­
lichkeit, freiwillig sich meldende Wehrpflichtige 
mit militärischer Erfahrung nach Ableistung einer 
Waffenübung zu Offizieren, Unteroffizieren und 
Chargen der Reserve zu ernennen. 

Zu § 53: 

In den übergangsbestimmungen mußte auch 
für die Bedeckung der im Jahre 1955 noch auf­
laufenden Ausgaben für die Aufstellung der 
ersten For.mationen, ihre Ausstattung, Ausbil­
dung und die Verwaltung vorgesorgt werden. 

Zu § 54: 

Der summarische Dienstpostenplan des § 54 gibt 
die Höchstzahl der Dienstposten an, die für den 
Rest des Jahres 1955 dem Bundeskanzleramt für 
die mit den militärischen Angelegenheiten be­
traute Sektion und für die Erstaufstellung von 
Militärbehöl'den und Truppen sowie der zugehö­
rigen Einrichtungen der Heeresverwaltung zur 
Verfügung stehen werden. 
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